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I.

Was Sie über die Tschechische

Republik wissen sollten

1.
Geographische Lage der Tschechischen Republik

Die Tschechische Republik liegt im Zentrum Europas, und umfaßt eine Fläche von ca. 78.900 km². Im Westen grenzt sie an Deutschland, im Süden an Österreich, im Norden an Polen und im Osten an die Slowakische Republik. 

2.
Bevölkerung, Städte und Sprache

Die Tschechische Republik hat ca. 10,3 Mio. Einwohner, die offizielle Landessprache ist Tschechisch. Die Hauptstadt der Tschechischen Republik und auch die größte Stadt ist Prag mit ca. 1,3 Mio. Einwohnern. Als weitere Großstädte können Brünn, Ostrau, Pilsen, Olomouc, Liberec und Budweis angeführt werden. 

3.
Geschichtliche Entwicklung

Die Tschechische Republik blickt auf eine bedeutende geschichtliche Entwicklung vor allem in den Bereichen Kultur und Wissenschaft zurück, wozu die Gründung der ersten Universität Mitteleuropas, der Karlsuniversität, durch einen der bedeutendsten böhmischen Könige, durch Karl IV.,  im Jahre 1348 zu zählen ist.

Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges stand das Land unter kommunistischem Einfluß, bis sich schließlich im November 1989 aufgrund der "samtenen Revolution" (diese Be​zeichnung resultiert aus dem gewaltlosen Charakter) das Ende der kommunistischen Ära abzeichnete. Am 08. Juli 1990 fanden schließlich die ersten freien Wahlen nach mehr als vier Jahrzehnten der politischen Unfreiheit statt. In diesen Wahlen wurde zum Präsidenten der damaligen ČSFR der Philosoph, Dramatiker und frühere Disident Václav Havel gewählt.  

Bis zum 01. Jänner 1993 war die Tschechische Republik durch eine Föderation mit der Slowakischen Republik verbunden. Zusammen bildeten sie einen Staat, die Tschechoslowakische Föderative Republik. Erst seit dem 1. Jänner 1993 existieren zwei selbständige souvenäre Staaten – die Tschechische Republik und die Slowakische Republik. 

II.

Budweis, das Zentrum Südböhmens

České Budejovice – Budweis ist das Tor zur Region Südböhmens, welches durch seine Naturschönheiten, historischen Sehenswürdigkeiten und den Kulturreichtum einen interessanten Anziehungspunkt darstellt. Von der wunderschönen süd​böhmischen Landschaft umgeben und dank der einzigartigen Lage im Zentrum der südböhmischen Region ist Budweis zum Herzen dieser Gegend geworden. Die Stadt wurde im Jahre 1265 vom böhmischen König Přemysl Otakar II. am Zusammenfluß der Flüsse Moldau und Maltsch gegründet. Eine Vielzahl historischer Sehenswürdigkeiten wie das Barockrathaus, die St. Nikolaus-Kathedrale, das Salzhaus aus dem Jahre 1531, der 72 m hohe Schwarze Turm oder Denkmäler der Pferdeeisenbahn, der ersten Eisenbahn auf dem europäischen Kontinent, welche Budweis mit dem österreichischen Linz verband, zeugen von der historischen Bedeutung der Stadt. 

Sie ist Sitz vieler Kulturinstitute, zB Theater, Bibliotheken, Ausstellungsräume, Galerien, der Staatlichen Kammerphilharmonie, aber auch eines Observatoriums, eines Planetariums, Sitz der Südböhmischen Universität, von Forschungsanstalten der Tschechischen Akademie der Wissenschaften und vieler Fachschulen. 

In den letzten Jahren strebte die Stadt Budweis die Festigung ihrer Position auch im Wirtschaftsbereich sowie die Wiederbelebung einer jahrhundertelangen Tradition eines erfolgreichen Handels-, Wirtschafts-, Finanz-, Verkehrs- und Verwaltungszentrums Südböhmens an. 

In Budweis sind bedeutende Unternehmen der Lebensmittel-, Maschinenbau- und der elektrotechnischen Industrie tätig. Die Nähe von bedeutenden deutschen, österreichischen und anderen europäischen Industriezentren eröffnet große Möglich​keiten für Unternehmer aus der Tschechischen Republik sowie dem Ausland. Manche Firmen haben die unmittelbare Nähe ihrer Geschäftspartner in Deutschland und Österreich bereits ausgenutzt und beiderseitig günstige Geschäftskontakte geknüpft. 

Im Zusammenhang mit der Gliederung der Republik in einzelne höhere Regionen der Gebietsselbstverwaltung wurde die Stadt Budweis zum Verwaltungszentrum der südböhmischen Region.
III.

Tschechien und die EU

Ein bedeutender Schritt der Tschechischen Republik in Richtung europäischer Integration war das offizielle Beitrittsansuchen zur EU, welches im Jänner 1996 übergeben wurde.

Die in den Jahren 1988 bis 1991 geschlossen Kooperationsabkommen mit der damaligen CSFR wurden schrittweise durch das am 16. Dezember 1991 für die ČSFR unterzeichnete Assoziationsabkommen abgelöst. Das Assoziationsabkommen wurde schließlich aufgrund der Teilung der CSFR in die Tschechische und Slowakische Republik durch zwei neue eigenständige Vertragswerke vom 04. Oktober 1993 ersetzt. Am 13. und 14.06.2003 fand in der Tschechischen Republik ein Volksentscheid statt, in welchem sich ihre Bevölkerung eindeutig für den Beitritt der Tschechischen Republik zur Europäischen Union aussprach. Da die Beitrittsabkommen bereits unterzeichnet sind, bestehen keine Hindernisse, dass die Tschechische Republik ab dem 01.05.2004 vollwertiges Mitglied der EU wird.
IV.

internationale Abkommen und

Mitgliedschaften in internationalen Organisationen

1.
Internationale Verkehrsabkommen

· COTIF (Übereinkommen über den internationalen Eisenbahnverkehr)

· CMR (Übereinkommen über den Beförderungsvertrag im internationalen Straßengüterverkehr)

· Haager Regeln, bzw. Haag - Visbyser Regeln ( Internationales Überein​kommen zur einheitlichen Fest​legung von Regeln über Konnossemente)

· Hamburger Regeln (UN-Übereinkommen über die Güterbeförderung zur See)

· Warschauer Abkommen (Abkommen zur Vereinheitlichung der Regeln über die Beförderung im internationalen Luftverkehr)

· IATA (International Airtransport Association)

2.
Mitgliedschaften bei internationalen Organisationen

· OECD

· Vereinte Nationen

· Internationaler Währungsfonds

· Welthandelsorganisation

· Europarat

· Mitteleuropäische Freihandelszone CEFTA

· EBRD (Europäische Entwicklungsbank)

· Weltbank

· NATO

ua.

V.

INVESTIEREN IN TSCHECHIEN – MÖGLICHKEITEN

UND BESCHRÄNKUNGEN FÜR AUSLÄNDER

A)
UNTERNEHMENSGRÜNDUNG

1.
DIE ALLGEMEINEN BESTIMMUNGEN DES HANDELSGESETZBUCHES

1.1.
Anwendungsbereich des HGB

Das Handelsgesetzbuch der Tschechischen Republik, Gesetz Nr. 513/1991 Slg. in der gültigen Fassung, ist seit 01.01.1992 für alle Tätigkeiten von Unternehmen gültig.

Unternehmer im Sinne des Handelsgesetzbuches sind im Handelsregister eingetragene Personen, oder  Personen, die aufgrund einer Gewerbe​berech​tigung, bzw. aufgrund einer anderen Berech​tigung gemäß gesonderten Vorschriften eine Unternehmer​tätigkeit ausüben, gegebenenfalls natürliche Personen, die eine landwirtschaftliche Produktion betreiben, sofern sie gemäß gesonderter Vorschrift in einer Evidenz eingetragen sind. 

1.2.
Firmenname

Der Firmenname ist jene Bezeichnung, unter welcher ein Unternehmer im Handelsregister eingetragen ist. Ein Unternehmer hat sämtliche Rechtsgeschäfte unter seinem Firmennamen zu tätigen.

Der Firmenname einer natürlichen Person besteht stets aus deren unge​kürz​tem Vor- und Nachnamen. Der Firmenname von Handelsgesellschaften und Ge​nos​sen​schaften und weiterer juristischer Personen, die mit Eintragung in das Handelsregister entstehen, ist die Bezeichnung, unter welcher diese im Handelsregister einge​tragen sind, samt des die Rechtsform andeutenden Zusatzes. 

Der Firmenname darf nicht mit der Firma eines anderen Unternehmers verwechselbar sein und nicht täuschend wirken. Im Handelsregister nicht eingetragene Unternehmer haben Rechtsgeschäfte unter ihrem Namen und Nachnamen (natürliche Personen), bzw. unter ihrer Firmenbezeichnung (juristische Personen) zu tätigen. 

1.3.
Stellung ausländischer Rechtssubjekte

Ausländische Rechtssubjekte können in der Tschechischen Republik unter den gleichen Bedingungen und in demselben Umfang wie Inländer unternehmerisch tätig sein, sofern sich von Gesetzes wegen nichts Gegenteiliges ergibt.

Die Berechtigung ausländischer Personen zur Entfaltung unternehmerischer Tätigkeiten auf dem Gebiet der Tschechischen Republik entsteht mit dem Tage der Eintragung dieser Person, bzw. der Niederlassung ihres Unternehmens in das Handelsregister. Dies gilt jedoch nicht für natürliche Personen mit Wohnsitz in einem EU-Mitgliedstaat, da diese Unternehmer nicht die Pflicht haben, sich in das Handelsregister eintragen zu lassen.   

Ausländische Rechtssubjekte können in Tschechien nach den Bestimmungen des HGB zu Unternehmszwecken an der Gründung einer tschechischen juristischen Person teilnehmen oder sich als Gesellschafter oder Mitglied an einer bereits gegründeten Gesellschaft beteiligen. Der Ausländer kann auch allein eine tschechische juristische Person gründen oder deren Alleingesellschafter werden, sofern das HGB einen Alleingründer oder Alleingesellschafter zuläßt. Die juristische Person muß jedoch stets nach tschechischem Recht gegründet werden. Dies ist in der Praxis insbesondere für den Immobilienmarkt von Bedeutung.

Eine nach ausländischem Recht zu Unternehmenszwecken gegründete juristische Person mit dem Sitz im Aus​land kann ihren Sitz in die Tschechische Republik verlegen, sofern dies ein für die tschechische Republik verbindlicher internationaler Vertrag, der in der Gesetzessammlung und in der Sammlung internationaler Verträge veröffentlicht wurde, ermöglicht.  Auch nach der Sitzverlegung in die Tschechische Republik richten sich die inneren Rechtsverhältnisse dieser juristischen Person nach der rechtlichen Regelung des Staates, in welchem sie gegründet wurde. Dieser Rechtsordnung unterliegt auch die Haftung ihrer Gesellschafter oder Mitglieder gegenüber Dritten. Sofern jedoch der Umfang der Haftung der Gesellschafter gegenüber Dritten im Vergleich zu gleichen oder vergleichbaren juristischen Personen in der Tschechischen Republik geringer sein sollte, als diese Haftung im tschechischen Recht geregelt ist, kommt tschechisches Recht zur Anwendung. 

2. GESELLSCHAFTEN MIT BESCHRÄNKTER HAFTUNG 

UND AKTIENGESELLSCHAFTEN

2.1.
Grundlegende Bestimmungen

Das Handelsgesetzbuch enthält allgemeine Bestimmungen, die für alle Handels​gesellschaften, somit auch für die GmbH (s.r.o.) und die AG (a.s.) gültig sind. Sowohl natürliche als auch juristische Personen können Gesellschafter (Aktionär) einer Handelsgesellschaft sein. 

2.1.1.
Gründung und Entstehung der Handelsgesellschaft

Alle Handelsgesellschaften werden durch Abschluß eines schriftlichen Gesell​schafts​vertrages (Gründungsvertrag) durch die Gründer gegründet. 

Der Gesellschaftsvertrag der Gesellschaft mit beschränkten Haftung und der Gründungsvertrag der Aktiengesellschaft müssen in Form eines Notariatsaktes errichtet werden. 

2.1.2.
Eintragung im Handelsregister

Die Gesellschaft entsteht als juristische Person am Tage ihrer Eintragung in das Handelsregister. Der Antrag auf Eintragung in das Handelsregister muß binnen 90 Tagen ab Gründung der Gesellschaft oder ab Erhalt der Gewerbe​berechtigung eingebracht werden. Wird der Antrag in der festgelegten 90tägigen Frist nicht eingebracht kann der Antrag auf Eintragung der Gesellschaft in das Handelsregister aufgrund der Gewerbeberechtigung nicht mehr eingebracht werden. 

2.1.3.
Firma

Der Firmenname einer Handelsgesellschaft ist die Bezeichnung, unter der die Unternehmensperson im Handelsregister eingetragen ist. Aus dem Firmennamen muß jedoch zwingend durch einen entsprechenden Zusatz die Rechtsform der Gesellschaft hervorgehen. Der Firmen​name darf nicht mit bereits bestehenden Firmen verwechslungsfähig sein und keinen unlauteren Wettbewerb darstellen. Zur Unterscheidung des Firmennamens ist ein unterschiedlicher, die Rechtsform bezeichnender Zusatz unzureichend. 

2.1.4.
Vertretung

Die Statutarvertreter einer Gesellschaft (Geschäftsführer und Vorstandsmitglieder) müssen unter Angabe ihrer Vertretungsbefugnis (Einzel- oder Gesamtvertretungsbefugnis) im Handelsregister eingetragen werden.

2.1.5.
Aufenthaltsbewilligung, Beschäftigungsbewilligung

Werden ausländische Personen als Mitglieder der Statutarorgane von Handels​gesellschaften vorgesehen, benötigen diese zur Eintragung im Handelsregister eine Aufenthaltsbewilligung für das Gebiet der Tschechischen Republik.

2.1.6.
Gewerbeberechtigung

Für die Eintragung der Gesellschaft im Handelsregister ist das Vorliegen eines Gewerbescheines bzw. einer entsprechenden Konzessionsurkunde erforderlich. Für Unternehmen besteht die Verpflichtung, eine natürliche Person zum gewerbe​rechtlichen Vertreter zu bestellen. Ausländische Staatsangehörige können zu gewerbe​rechtlichen Vertretern bestellt werden, soweit diese über eine gültige Aufenthalts​genehmigung verfügen und vor dem Gewerbeamt im Rahmen einer kleinen Prüfung ihre Tschechischkenntnisse bzw. Slowakischkenntnisse nachgewiesen haben. Das tschechische Gewerberecht kennt gebundene und konzessionierte Gewerbe (Befähigungs​nach​weis erforderlich) sowie freie Gewerbe (Befähigungsnachweis nicht erforderlich). Freie Gewerbe sind unter anderem das Realitätengewerbe (insbesondere Kauf und Verkauf von Liegenschaften). Freie Gewerbe sind lediglich beim für den Gesellschaftssitz zuständigen Gewerbeamt anzumelden. 

2.2.
Gründung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung

2.2.1.
Gesellschaftsvertrag, Gründungsurkunde

Die Gründung der Gesellschaft mit beschränkter Haftung erfolgt durch Abschluß eines Gesellschaftsvertrages. Eine Gründung durch Bevollmächtigte möglich ist. In diesem Fall ist die durch den Gründer erteilte Vollmacht notariell beglaubigt zu unterfertigen und dem Gesellschaftsvertrag beizufügen. Bei Gründung einer Gesellschaft er​folgt die Errichtung einer Gründungsurkunde in Notariats​aktsform. 

Der Firmenname muß die Bezeichnung "Gesellschaft mit beschränkter Haftung" oder die  Abkürzung "s.r.o." oder "spol. s r.o." enthalten. 

2.2.2.
Stammkapital

Das Stammkapital der GmbH muß mindestens Kc 200.000,00 betragen. Jeder Gesellschafter muß eine Stammeinlage von mindestens Kc 20.000,00 über​nehmen. Die Höhe der Einlage kann für jeden einzelnen Gesellschafter unter​schiedlich festgelegt werden, muß jedoch immer durch 1.000 teilbar sein. 

Vor Einbringung des Antrages auf Eintragung der Gesellschaft ins Handelsregister müssen auf jede Geldeinlage mindestens 30 % einbezahlt sein. Insgesamt muß auf das Stammkapital jedoch mindestens soviel eingezahlt sein, daß der Gesamtwert der einbezahlten Geldeinlagen, einschließlich des dem Wert der Sacheinlagen entsprechenden Betrages mindestens Kc 100.000,00 beträgt. Im Falle der Gründung durch einen einzigen Gesellschafter, ist eine Eintragung in das Handelsregister nur dann zulässig, wenn das Stammkapital zur Gänze einbezahlt ist. 

2.2.3. Verpfändung eines Geschäftsanteils 

Mit Wirksamkeit ab 01.01.2001 kann ein Geschäftsanteil an der Gesellschaft Gegenstand eines Pfandrechtes sein. Der Pfandbestellungsvertrag muß Schriftform haben. Die Unterschriften auf dem Pfandbestellungsvertrag sind amtlich beglaubigt zulassen. Das Pfandrecht zum Geschäftsanteil entsteht mit seiner Eintragung in das Handelsregister. 

2.2.4. Statutarorgane der Gesellschaft

Das höchste Organ einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung ist die Generalversammlung. In die Zuständigkeit der Generalversammlung fallen unter anderem: 

· die Genehmigung der namens der Gesellschaft vor ihrem Entstehen getätigten Rechtsgeschäfte, 

· die Genehmigung des Jahresabschlusses, 

· die Gewinnaufteilung und die Verlustdeckung, 

· die Genehmigung von Statuten und deren Änderungen, 

· Entscheidungen über die Änderung des Inhaltes des Gesellschaftsvertrages, 

· die Bestellung, Abberufung und Bezahlung von Geschäftsführern und Mitgliedern des Aufsichtsrates, 

· die Bestellung, Abberufung und Bezahlung des Liquidators, sowie die Entscheidung über die Auflösung der Gesellschaft mit Liquidation, sofern der Gesellschaftsvertrag dies zuläßt, 

· Entscheidungen über die Übertragung und Pachtung des Unternehmens oder dessen Teils, 

· die Entscheidung über die Fusion, Abtretung des Vermögens an einen Gesellschafter, die Spaltung und Änderung der Rechtsform der Gesellschaft, 

· die Genehmigung eines Beherrschungsvertrages, eines Gewinnabführungs-vertrages sowie eines Vertrages über die stille Teilhaberschaft und deren Änderungen, 

· die Genehmigung eines Vertrages über die Ausübung der Funktion des Geschäftsführers (Geschäftsführervertrag), 

· die Erteilung und der Widerruf der Prokura, sofern der Gesellschaftsvertrag nichts anderes festlegt. 

Die im Anschluß angeführten Rechtsgeschäfte können lediglich mit Zustimmung einer (qualifizierten) 2/3-Mehrheit aller Gesellschafterstimmen vorgenommen werden: 

· die Genehmigung von Statuten und deren Änderungen, 

· Entscheidungen über die Änderung des Inhaltes des Gesellschaftsvertrages, sofern es hiezu nicht aufgrund anderer rechtlicher Gegebenheiten kommt, 

· Entscheidungen über die Erhöhung bzw. Herabsetzung des Stammkapitals, sowie über die Zulässigkeit einer Sacheinlage, bzw. über die Möglichkeit der Aufrechnung einer Geldforderung gegenüber der Gesellschaft gegen die Forderung auf Einbezahlung einer Einlage, 

· die Auflösung der Gesellschaft mit Liquidation. 

Die Genehmigung eines Beherrschungsvertrages, eines Gewinnabtretungsvertrages, sowie eines Vertrages über die stille Teilhaberschaft und deren Änderungen erfordert die Zustimmung zumindest 2/3-Mehrheit aller Gesellschafterstimmen.

Wird das Stammkapital herabgesetzt, wobei keine aliquote Verringerung der Einlagen der Gesellschafter gegeben ist, ist die Zustimmung aller Gesellschafter erforderlich. 

Statutarorgan der Gesellschaft sind ein oder mehrere Geschäftsführer. Sofern die Statute der Gesellschaft oder der Gesellschaftsvertrag nichts anderes festlegen und in der Gesellschaft mehrere Geschäftsführer sind, ist jeder von ihnen berechtigt, die Gesellschaft selbständig zu vertreten. 

Im Gesellschaftsvertrag sind die Namen und der Wohnsitz der ersten Geschäftsführer der Gesellschaft sowie deren Vertretungsbefugnis namens der Gesellschaft anzuführen. 

2.2.5.
Eintragung in das Handelsregister 

Die Gesellschaft entsteht erst mit Eintragung in das Handelsregister. Der Antrag auf Eintragung in das Handelsregister ist von allen Geschäftsführern zu unterzeichnen. Die Unterschriften sind amtlich zu beglaubigen. 

2.3.
Gründung einer Aktiengesellschaft

2.3.1.
Gründung

Die Aktiengesellschaft wird bereits durch Abschluß eines in Form eines Notariatsaktes gehaltenen Gründungsvertrages errichtet. Die Gründung einer Ein-Mann-Aktiengesellschaft kann nur durch eine juristische Person erfolgen. In diesem Fall erfolgt die Gründung durch Erstellung einer Gründungsurkunde in Notariatsaktform. 

2.3.2.
Satzung

Zusätzlich zum Abschluß des Gründungsvertrages ist für die Errichtung der Aktiengesellschaft die Erstellung der Satzung der Gesellschaft erforderlich, die gewöhnlich bereits Bestandteil des Gründungsvertrages ist. 

Die Satzung hat insbesondere zu enthalten: 

a) den Firmennamen und den Sitz der Gesellschaft, 

b) den Unternehmensgegenstand, 

c) die Höhe des Grundkapitals und die Art des Emissionskurses der Aktien, 

d) die Anzahl und den Nennwert der Aktien, die Art der Aktien, sowie auch die Bestimmung, ob die Aktien auf Namen oder Inhaber lauten, bzw. wieviel Aktien auf Namen und wieviel auf den Inhaber lauten,

e) die Anzahl der mit einer Aktie verbundenen Stimmen sowie die Art der Abstimmung auf der Hauptversammlung; sofern die Gesellschaft Aktien mit verschiedenen Nennwerten emittiert hat, die Anzahl der sich auf die jeweiligen Aktiennennwerte beziehenden Stimmen, 

f) die Art der Einberufung der Hauptversammlung, deren Zuständigkeit und Entscheidungskompetenz, 

g) eine Anzahl der Mitglieder des Vorstandes, des Aufsichtsrates oder anderer Organe, die Dauer ihrer Funktionsperiode, sowie auch die Definition ihrer Zuständigkeit und ihrer Entscheidungskompetenz, sofern diese konstituiert werden, 

h) die Art der Bildung des Reservefonds und dessen Höhe, den die Gesellschaft zu dotieren hat, sowie die Art der Dotierung, 

i) die Art der Gewinnverteilung und der Verlustdeckung, 

j) die Konsequenzen der Verletzung der Pflicht, gezeichnete Aktien rechtzeitig zu bezahlen, 

k) die Regeln der Vorgangsweise bei der Erhöhung und Herabsetzung des Grundkapitals, insbesondere die Möglichkeit der Herabsetzung des Grundkapitals durch Entnahme von Aktien aus dem Umlauf mittels Losen, 

l) die Vorgangsweise bei der Ergänzung und Änderung der Satzung, 

m) weitere Angaben, sofern gesetzlich gefordert. 

2.3.3.
Gründung durch Publikumszeichnung (Stufengründung)

Bei der Stufengründung gewährleisten die Gründer die Finanzierung eines Teiles des Grundkapitales über den freien Kapitalmarkt. 

Der oder die Gründer nehmen zur Bildung des Grundkapitals, das den Nennwert der von ihnen gezeichneten übersteigt, einen (öffentlichen) Aufruf zur Zeichnung von Aktien vor. Das Zeichnen der Aktien erfolgt durch Eintragung in die Liste der Zeichner. 

Die Eintragung hat die Zahl, den Nennbetrag, die Form, die Gestalt, gegebenenfalls die Gattung der gezeichneten Aktien, den Emissionskurs der gezeichneten Aktien, die Art der Einlage, die Fristen für die Bezahlung der ge​zeichneten Aktien, die Firma oder die Bezeichnung und den Sitz der juristischen Person oder den Namen und Wohnort der natürlichen Person, die Zeichner ist, und die Unterschrift zu enthalten, anderenfalls ist die Zeichnung nichtig. 

2.3.4.
Simultangründung

Anstelle der Gründung durch Publikumszeichnung besteht auch die Möglichkeit der Ein​heits​gründung (Simultangründung), bei der die Gründer selbst alle Aktien über​neh​men. 

2.3.5.
Grundkapital

Das Grundkapital einer durch Publikumszeichnung gegründeten, Aktiengesellschaft muß mindestens Kc 20.000.000,00 betragen, sofern kein höherer Betrag durch eine gesonderte Rechtsvorschrift festgelegt ist (z.B. bei Börsen und Banken). Das Grundkapital einer durch Simultangründung gegründeten Aktiengesellschaft muß mindestens Kc 2.000.000,00 betragen.

2.3.6.
Aktien

Eine Aktie ist ein Wertpapier, mit welchem die Rechte des Aktionärs als Gesellschafter verbunden sind, sich gemäß Handelsgesetzbuch, sowie entsprechend der Satzung der Gesellschaft an deren Führung, am Gewinn sowie am Liquidationsrestwert bei Erlöschen der Gesellschaft zu beteiligen. 

Aktien können im Einklang zu einem gesonderten Gesetz in verbriefter oder in verbuchter Form ausgegeben werden, und die Aktie kann auf den Namen  oder auf den Inhaber lauten. 

Die Aktie hat zu enthalten:

a) die Firma und den Sitz der Gesellschaft,

b) den Nennwert,

c) die Bezeichnung der Aktienform, bei der Namensaktie auch die Firma, die Bezeichnung oder den Namen des Aktionärs,

d) die Höhe des Grundkapitals sowie die Anzahl der Aktien zum Tage der Emission,

e) das Emissionsdatum.

Die verbriefte Aktie muß auch eine Numerierung sowie die Unterschrift des Mitgliedes bzw. der Mitglieder des Vorstandes enthalten, die zum Emissionsdatum berechtigt sind, die Gesellschaft zu vertreten. Die verbuchte Aktie hat eine Numerierung  lediglich in Fällen zu enthalten, wenn es das Gesetz so vorsieht.

Die Satzung kann die Ausgabe von Vorzugsaktien bestimmen, bei denen das Stimmrecht auf der Hauptversammlung eingeschränkt oder sogar ausgeschlossen ist. Die Vorzugsaktien dürfen die Hälfte des Grundkapitals nicht überschreiten.

2.3.7.
Firma der Aktiengesellschaft

Wie bei der GmbH gelten bei der Aktiengesellschaft die allgemeinen firmen​rechtlichen Bestimmungen. Die Firma der Aktiengesellschaft kann somit dem Gegenstand des Unternehmens oder dem Namen eines ihrer Aktionäre entnommen werden. Zulässig sind auch Phantasienamen. Dem Firmenkern muß die Bezeichnung "Aktiengesellschaft" oder "akciová společnost" oder abgekürzt "a.s." hinzugefügt werden. 




2.3.8.
Organe der Gesellschaft

Das höchste Organ der Gesellschaft ist die Hauptversammlung. Der Aktionär nimmt an der Hauptversammlung persönlich oder in Vertretung auf der Grundlage einer schriftlichen Vollmacht teil. Die Hauptversammlung als höchstes Organ der Gesellschaft hat das Recht, den Vorstand zu wählen und abzuberufen. Der Vorstand ist das Statutarorgan und ist gegenüber der Hauptversammlung weisungsgebunden, er ist bei Verletzung seiner Pflichten zum Schadenersatz verpflichtet. Der Vorstand besteht aus mindestens drei Mitgliedern. Dies gilt nicht bei einer Gesellschaft mit einem Aktionär. Die Funktionsperiode der einzelnen  Mitglieder des Vorstandes darf nicht länger als 5 Jahre betragen.   

Bei einer Ein-Mann-Aktiengesellschaft wird die Kompetenz der Hauptversammlung vom Alleinaktionär wahrgenommen.  

Dem Vorstand obliegt die Geschäftsführung, einschließlich der ordentlichen Rechnungsführung der Gesellschaft, wobei er der Hauptversammlung den Buchungsabschluß sowie den Vorschlag für die Gewinnverteilung bzw. Verlustabdeckung im Einklang zur Satzung der Gesellschaft vorzulegen hat. Der Vorstand hat der Hauptversammlung mindestens einmal für den Buchungszeitraum einen Bericht zur Unternehmenstätigkeit der Gesellschaft sowie zum Stand ihres Vermögens vorzulegen. Der Vorstand beruft eine außerordentliche Hauptversammlung unverzüglich dann ein, wenn festgestellt wird, daß der Gesamtverlust der Gesellschaft den Wert der Hälfte des Grundkapitals erreicht hat, oder vorauszusetzen ist, oder der Gesellschaft der Konkurs droht.

Der Aufsichtsrat überwacht die Ausübung der Befugnisse des Vorstandes und den Verlauf der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft. Die Mitglieder des Aufsichtsrates sind berechtigt, alle die Tätigkeit der Gesellschaft betreffenden Belege und Aufzeichnungen einzusehen und zu kontrollieren, ob die Bücher ordentlich geführt werden und ob die Unternehmenstätigkeit der Gesellschaft im Einklang mit den Rechtsvorschriften, der Satzung und den Weisungen der Hauptversammlung geführt wird. Der Aufsichtsrat muß mindestens 3 Mitglieder haben, die Zahl seiner Mitglieder muß durch drei teilbar sein. Die Aufsichtsratsmitglieder müssen dieselben gesetzlichen Voraussetzungen für die Ausübung ihrer Funktion erfüllen wie die Mitglieder des Vorstandes.

2.3.9.
Eintragung ins Handelsregister

Die Aktiengesellschaft entsteht erst mit dem Tag der Eintragung in das Handelsregister. 

3.
DIE OFFENE HANDELSGESELLSCHAFT 
3.1.
Grundlegende Bestimmungen

Die Offene Handelsgesellschaft (OHG) muß von mindestens zwei Personen unter einer gemeinsamen Firma zur Entfaltung einer Unternehmenstätigkeit gegründet werden. Diese Gesellschafter haften für die Verbindlichkeiten der Gesellschaft gemeinsam und zur ungeteilten Hand mit ihrem gesamten Vermögen.

Die Firma der Gesellschaft hat die Bezeichnung "veřejná obchodní společnost" oder abgekürzt  "v.o.s." zu enthalten. Enthält die Firma den Nachnamen wenigstens eines der Gesellschafter, genügt der Zusatz "& Co" („a spol.“).

3.2.
Rechte und Pflichten der Gesellschafter

Die Rechte und Pflichten der Gesellschafter bestimmen sich nach dem abgeschlossenen Gesellschaftsvertrag. Zur kaufmännischen Führung sind sämtliche Gesellschafter, sofern der Gesellschaftsvertrag nichts anderes bestimmt, berechtigt.

Ein sich ergebender Reingewinn, welcher verteilt werden soll, wird an die Gesellschafter zu gleichen Teilen verteilt. 

3.3.
Rechtsverhältnisse zu Dritten 

Die OHG haftet mit ihrem gesamten Vermögen für ihre Verbindlichkeiten. Darüber hinaus haften auch die Gesellschafter mit ihrem gesamten Vermögen zur un​geteilten Hand.

3.4.
Auflösung und Liquidation

Die Gesellschaft wird - zusätzlich zu den im allgemeinen Teil geregelten Fällen – insbesondere aufgelöst:

· durch Kündigung des Gesellschaftsvertrages durch einen der Gesellschafter, sofern der Vertrag unbefristet abgeschlossen wurde, 

· durch Ableben eines der Gesellschafter, es sei denn, daß der Gesellschaftsvertrag die Vererbung des Anteils zuläßt und der Anteil des Erblassers auf dessen Erben übergegangen ist, die Erbschaft nicht abgelehnt wurde und in der Gesellschaft zumindest zwei Gesellschafter verbleiben, 

· aus weiteren, im Gesellschaftsvertrag festgelegten Gründen,

· durch Erlöschen der juristischen Person, welche Gesellschafterin ist, es sei denn, daß der Gesellschaftsvertrag den Übergang des Anteils auf den Rechtsnachfolger zuläßt und in der Gesellschaft zumindest zwei Gesellschafter verbleiben, 

· durch Konkursverhängung über das Vermögen eines der Gesellschafter oder durch Ablehnung des Antrages auf Konkursverhängung mangels Masse, 

· durch rechtskräftige Verfügung einer Exekution durch Belangung des Anteils eines Gesellschafters in der Gesellschaft oder durch Verhängung einer Exekutionsverfügung zur Belangung des Anteils eines Gesellschafters in der Gesellschaft nach Rechtskraft des Beschlusses über die Exekutionsverfügung, 

· durch Enthebung oder Einschränkung der Rechtsgeschäftsfähigkeit eines der Gesellschafter. 

4.
DIE Kommanditgesellschaft

4.1.
Grundlegende Bestimmungen

Die Kommanditgesellschaft besteht aus zumindest einem Komplementär (voll​haftender Gesellschafter) und zumindest einem Kommanditisten, der nur bis zur Höhe der nicht einbezahlten, im Handelsregister eingetragenen Einlage haftet. Der Kommanditist ist verpflichtet, auf das Stammkapital eine Einlage von mindestens 5.000,00 Kc einzubezahlen. 

Die Firma der Gesellschaft muß die Bezeichnung "komanditní společnost", "kom. spol." oder abgekürzt "k.s." enthalten. Enthält die Firma den Namen eines Kommanditisten, so haftet dieser für die Verbindlichkeiten der Gesellschaft wie ein Komplementär.

Die Vertretung der Gesellschaft ist nur durch den oder die Komplementäre zulässig. Die Rechte des Kommanditisten beschränken sich im wesentlichen auf sein Gewinnbezugsrecht, das Recht, in die Bücher der Gesellschaft Einsicht zu nehmen und die dort enthaltenen Angaben zu prüfen bzw. hiemit einen Wirtschaftsprüfer zu beantragen, eine Abschrift des Jahresabschlusses zu erhalten sowie von den Komplementären  Informationen über alle Angelegenheiten der Gesellschaft zu verlangen. Für Kommanditisten besteht kein Konkurrenzverbot, sofern der Gesellschaftsvertrag nichts anderes festlegt. 

Legt der Gesellschaftsvertrag hinsichtlich der Gewinn- und Verlustverteilung nichts anderes fest, wird der Gewinn in den auf die Gesellschaft und die Komplementäre entfallenden Teil im Verhältnis 1:1 aufgeteilt. Derjenige Teil, der auf die Gesellschaft entfällt, wird nach der Versteuerung unter den Kommanditisten im Verhältnis aufgeteilt, wie im Gesellschaftsvertrag festgelegt, andernfalls im Verhältnis der einbezahlten Einlagen. Die Komplementäre teilen dann den auf sie entfallenden Gewinnanteil zu gleichen Teilen auf, sofern aus dem Gesellschaftsvertrag nichts anderes resultiert. Den durch den Jahresabschluß ermittelten Verlust tragen die Komplementäre zu gleichen Teilen, sofern der Gesellschaftsvertrag nichts anderes festlegt. Die Kommanditisten sind verpflichtet, sich an der Deckung des Verlustes nur dann zu beteiligen, sofern dies der Gesellschaftsvertrag fordert. 

Ein Kommanditist haftet für Verbindlichkeiten aus Verträgen, die er namens der Gesellschaft ohne Ermächtigung abgeschlossen hat, in gleichem Umfange wie ein Komplementär. 

Die Kommanditgesellschaft ist somit aus der Sicht des Kommanditisten ein relativ sicheres Instrument, da seine Haftung durch die Höhe der Einlage begrenzt ist. 

4.2. Auflösung und Liquidation der Gesellschaft

Die Verhängung des Konkurses über das Vermögen eines Kommanditisten oder die Ablehnung des Antrages auf Konkursverhängung mangels Masse oder die rechtskräftige Verfügung einer Exekution durch Belangung des Anteils des Kommanditisten in der Gesellschaft, bzw. die Verhängung einer Exekutionsverfügung zur Belangung des Anteils des Kommanditisten in der Gesellschaft nach Rechtskraft des Beschlusses über die Verfügung der Exekution ist kein Grund für die Auflösung der Gesellschaft. 

Ebenso wird die Gesellschaft nicht im Falle des Erlöschens der juristischen Person, welches Kommanditist ist, aufgelöst. 

Der Verlust bzw. die Einschränkung der Rechtsgeschäftsfähigkeit eines Kommanditisten ist gleichfalls kein Grund für das Erlöschen seiner Beteiligung an der Gesellschaft bzw. für die Auflösung der Gesellschaft. Die Folge des Eintretens vor bezeichneter Umstände ist lediglich, daß der Kommanditist aus der Gesellschaft ausscheidet. Durch das Ableben eines Kommanditisten wird die Gesellschaft nicht aufgelöst und sein Anteil an der Gesellschaft geht auf den (die) Erben über, sofern die Vererbung des Anteiles durch den Gesellschaftsvertrag nicht ausgeschlossen ist. Erlischt die Beteiligung aller Kommanditisten, können die Komplementäre eine Vereinbarung treffen, daß die Kommanditgesellschaft ohne Liquidation in eine offene Handelsgesellschaft umgewandelt ist. 

5.
DiE Genossenschaft 

5.1.
Allgemeines 

Die Genossenschaft ist eine Gesellschaft mit keiner geschlossenen Mitgliederzahl, die zwecks unternehmerischer Tätigkeit oder zur Sicherung wirtschaftlicher, sozialer oder anderer Bedürfnisse der Mitglieder gegründet wurde. Die Firma der Genossenschaft muß die Bezeichnung "družstvo" (Genossenschaft) enthalten. 

Trotz des Kriteriums der nicht geschlossenen Mitgliederzahl muß die Genossen​schaft jedoch mindestens 5 Mitglieder haben. Dies gilt jedoch nicht, wenn wenigstens zwei juristische Personen Mitglied der Genossenschaft sind. Auf das  Bestehen der Genossenschaft hat der Beitritt weiterer Mitglieder oder das Erlöschen der Mitgliedschaft der bisherigen Mitglieder keinen Einfluß, sofern die Genossenschaft die Bedingungen des vorgehenden Satzes erfüllt. 

Wie alle anderen vorbezeichneten Handelsgesellschaften ist auch die Genossenschaft eine juristische Person und als solche im Handelsregister einzutragen. Sie muß dabei ein im Handelsregister eingetragenes Grundvermögen in der Höhe von mindestens Kc 50.000,00 aufweisen, welches aus der Summe der Mitgliedseinlagen, zu deren Einzahlung sich die Genossenschafts​mitglieder verpflichten, besteht.

Die Gründung einer Genossenschaft bedarf der Form eines Notariatsaktes.

Höchstes Organ der Genossenschaft ist die Generalversammlung (Mitgliederversammlung). Die Generalversammlung hat mindestens einmal jährlich zusammenzutreten. Die Generalversammlung ist einzuberufen, sofern hierum mindestens 1/3 aller Mitglieder oder die Kontrollkommission ersuchen.

Der Vorstand leitet als Statutarorgan die Genossenschaft und entscheidet in allen Angelegenheiten, die durch das Handelsgesetzbuch oder Statut nicht einem anderen Organ vorbehalten sind. Grundsätzlich wird die Genossenschaft lediglich vom Vorsitzenden des Vorstands oder dessen Stellvertreter vertreten.

Die Kontrollkommission kontrolliert die Tätigkeit der Genossenschaft und bearbeitet die Beschwerden ihrer Mitglieder. Sie ist nur gegenüber der Generalversammlung verantwortlich und von den übrigen Organen der Genossenschaft unabhängig. Sie nimmt weiters zum ordentlichen Jahresabschluß, zum Vorschlag der Gewinnverteilung und zur Verlustdeckung der Genossenschaft Stellung. Über Anfrage hat der Vorstand die Kontrollkommission über die wirtschaftlichen Angelegenheiten der Genossenschaft zu informieren, und diese hat die Generalversammlung auf festgestellte Mängel aufmerksam zu machen bzw. Abhilfe zu verlangen.

Bei sog. kleinen Genossenschaften mit weniger als 50 Mitgliedern kann das Statut bestimmen, daß die Generalversammlung die Befugnisse des Vorstandes und der Kontrollkommission übernimmt. Statutarorgan ist diesfalls der Vorsitzende bzw. ein weiteres von der Generalversammlung beauftragtes Mitglied.

5.2.
Auflösung und Liquidation der Genossenschaft 

Die Genossenschaft wird entweder durch Beschluß der Generalversammlung in Form eines Notariatsaktes, durch Konkurseröffnung, durch die Abweisung eines Konkursantrages wegen mangelnden Vermögens, durch gerichtliche Entscheidung, nach Ablauf der Zeitdauer, für die die Genossenschaft errichtet wurde, oder nach Erreichung des Zwecks, zu dem die Genossenschaft gegründet wurde, aufgelöst.

Eine gerichtliche Auflösung erfolgt im Falle, daß die Mitgliederanzahl unter die gesetzlich vorgesehene Mindestanzahl gesunken ist, die Summe der Mitglieder einlagen unter das Mindestgrundvermögen gesunken ist, die Genossenschaft über zwei Jahre hindurch weder eine Generalversammlung noch neue Organe der Genossenschaft gewählt hat oder sonst keine Tätigkeiten entwickelt hat.

Ein allfälliger Liquidationsüberschuß (nach Befriedigung der Gläubiger der Genossenschaft) wird unter den Mitgliedern entsprechend der im Statut festge​setzten Weise aufgeteilt. Dies betrifft jedoch nur Mitglieder, deren Mitgliedschaft zum Zeitpunkt der Auflösung wenigstens ein Jahr gedauert hat.

6.
Vor- und Nachteile der einzelnen Gesellschaftsformen

Die GmbH ist nach wie vor das beliebteste und gängigste Instrument der Firmengründung durch Ausländer in der Tschechischen Republik. Dies ist einerseits mit dem geringen Aufwand an Kapital und anderer​seits mit dem beschränkten Haftungsrisiko der Gesellschafter begründet.

Die weitläufigen Möglichkeiten der Gestaltung des Gesellschaftsvertrages bieten die Grundlage für ein optimales Agieren im tschechischen Wirtschaftsraum.

Die AG ist durch ihre Struktur für ausländische Investoren meistens zu unflexibel, hat jedoch durch die ebenfalls vorhandenen gesellschaftsrechtlichen Gestaltungs-möglichkeiten keineswegs an ihrer Attraktivität verloren. Durch ihre kapitalistische Struktur sind jedoch schnelle und rasch wirksame Einflußmöglichkeiten der Aktionäre auf die Geschäftsführung weitgehend eingeschränkt.

Die OHG birgt zwar das Problem der unbeschränkten Haftung der Gesellschafter in sich. Dies kann sich andererseits jedoch positiv bei der Erlangung von Krediten und sonstigen Finanzierungsinstrumenten auswirken. Die Einflußmöglichkeiten der Gesellschafter sind in vollem Umfang gegeben. Durch die Möglichkeit, daß grund​sätzlich jeder Gesellschafter zur Vertretung der Gesellschaft berechtigt ist, ist jedoch ein überaus gutes Vertrauensverhältnis zu den anderen Gesellschaftern erforderlich, um eventuelle Haftungen aus Gesellschaftsverbindlichkeiten zu vermeiden, von deren Entstehung ein Gesellschafter keine Kenntnis hatte.

Die KG bietet für den Kommanditisten eine grundsätzlich attraktive Möglichkeit der Beteiligung an einer Gesellschaft. Seine Mitwirkungsrechte sind gesetzlich ein​geschränkt, könnten jedoch vertraglich ausgedehnt werden. Grundsätzlich nimmt er keinen Einfluß auf die Geschäftsführung der Gesellschaft, was sich bei mangelhafter Geschäftstätigkeit hinsichtlich der Haftung mit seiner geleisteten Einlage negativ auswirken kann.

Gerade der weitgehende Ausschluß von Mitwirkungsrechten des Kommanditisten kann jedoch dem Komplementär zum Vorteil gereichen, daß dieser zwar über eine mit ausreichendem Kapital ausgestattete Gesellschaft verfügt und in der Geschäfts​führung weitgehend uneingeschränkt agieren kann. Die persönliche Haftung des Komplementärs kann wiederum positive Auswirkungen hinsichtlich der Erlangung von Fremdfinanzierungen zeigen.

Die Genossenschaft nimmt hinsichtlich ausländischer Investoren eine marginale, wenn nicht überhaupt eine völlig außer Acht zu lassende Stellung ein. Im tschechischen Wirtschaftsleben hat sie ihren fixen Platz. Gerade im Bereich der Verwaltung von Liegenschaften und Gebäuden mit einer Mehrzahl von Wohnungen oder im landwirtschaftlichen Bereich wird die Rechtsform der Genossenschaft bevorzugt. Sie ist durch die Vielzahl der Mitglieder jedoch relativ unflexibel und bürokratisch.

7.
Allgemeines zum Handelsregister

Das Handelsregister ist ein öffentliches Verzeichnis und kann von jedermann eingesehen werden. Das jeweilige Registergericht gibt über Antrag eine amtliche Abschrift der Eintragung oder des in der Urkundensammlung, die einen Bestandteil des Handelsregisters bildet, verwahrten Schriftstückes ab.

Den von den Gerichten geführten Handelsregistern kommt öffentlicher Glaube zu, dh. derjenige, den die Eintragung betrifft, kann einem Dritten, der im Vertrauen auf diese Eintragung handelt, nicht entgegenhalten, daß die Eintragung nicht den Tatsachen entspricht. Die im Handelsregister einzutragenden Tatsachen sind erst mit dem Tag der Eintragung gegenüber jedermann wirksam.

In das Handelsregister werden eingetragen: 

a)
alle Handelsgesellschaften und Genossenschaften,

b)
andere juristische Personen, für die das Gesetz eine Eintragung vorsieht (zB Staatsbetriebe, die nicht in Form einer Handelsgesellschaft iSd HGB betrieben werden)

c)
die aufgrund einer gewerberechtlichen oder anderen unternehmerischen Berechtigung tätigen natürlichen Personen, jedoch nur auf eigenen Antrag oder wenn die Eintragung im Einzelfall sondergesetzlich erforderlich ist

In das Handelsregister werden die näheren Angaben über die einzutragenden Unternehmen wie insbesondere der Firmenname, der Sitz, die Identifizierungsnummer der Gesellschaft, die Adresse und die Geburtsnummer bzw. das Geburtsdatum  bei einer natürlichen Person, der Unternehmensgegenstand, die Rechtsform, das Stammkapital, die Höhe der einzelnen Einlagen sowie die Namen der vertretungsbefugten Personen eingetragen.

Voraussetzung für die Eintragung des Unternehmensgegenstandes, etwa bei Neueintragung einer Gesellschaft, ist der Nachweis der gewerberechtlichen oder einer anderen erforderlichen Berechtigung.

Vertretungsbefugte ausländische natürliche Personen einer eingetragenen Gesellschaft müssen den Nachweis der Genehmigung zum dauernden Aufenthalt in Tschechien erbringen.

Dem Antrag auf Eintragung in das Handelsregister sind all jene Dokumente anzuschließen, welche die in das Handelsregister einzutragenden Tatsachen belegen. Diese Dokumente müssen, ebenso wie der Antrag selbst und wie alle anderen dem Registergericht vorzulegenden Urkunden im Original bzw. in notariell beglaubigter Kopie vorgelegt werden.

Ausländische Rechtssubjekte im Sinne des tschechischen HGB -natürliche Personen mit Wohnsitz oder juristische Personen mit Sitz außerhalb des Staatsgebietes der Tschechischen Republik- können nicht nur Mitgründer einer tschechischen juristischen Person sein oder selbst eine tschechische juristische Person gründen, sondern auch Gesellschafter oder Mitglied einer schon existierenden juristischen Person werden.

B)
Beteiligungserwerb
1.
Der Erwerb eines Geschäftsanteiles an einer GmbH

1.1.
Begriff

Der Geschäftsanteil ist der Inbegriff der Rechte und Pflichten des Gesellschafters und entspricht grundsätzlich dem Verhältnis dessen übernommener Einlage zum Stammkapital der Gesellschaft. Jeder Gesellschafter kann nur einen Geschäftsanteil besitzen, erwirbt er zusätzliche Geschäftsanteile, so wachsen sie seinem Geschäfts​anteil zu. 

Jedoch kann ein Geschäftsanteil mehreren Personen gehören, wobei die Miteigen​tümer für die Erfüllung der mit dem Geschäftsanteil verbundenen Pflichten solidarisch haften. Ihr Recht aus dem Geschäftsanteil können diese Personen nur durch einen gemeinsamen Vertreter ausüben. Zur Leistung der Einlage sind sie solidarisch verpflichtet. 

Eine Teilung eines Geschäftsanteiles hingegen ist nur im Wege der Erbschaft oder der Rechtsnachfolge möglich und bedarf auch in diesem Fall der Zustimmung der Generalversammlung. 

1.2.
Der Vertrag über den Erwerb eines Geschäftsanteiles

Bei der Übertragung von Anteilen an einer GmbH muß unterschieden werden, ob die Übertragung an eine Person, die bereits Gesellschafter ist, erfolgen soll, oder ob geplant ist, Geschäftsanteile auf Dritte zu übertragen. 

Gemäß § 115 HGB ist die Übertragung von Geschäftsanteilen auf Mitgesellschafter nur mit Zustimmung der Gesellschafterversammlung zulässig. Diese Bestimmung ist allerdings dispositiv, dh. im Gesellschaftsvertrag kann anderes vorgesehen sein. Auch ein Vorkaufsrecht bei der Veräußerung eines Geschäftsanteiles zugunsten von Mitgesellschaftern kann im Gesellschaftsvertrag vereinbart werden.

Die Übertragung von Geschäftsanteilen an Nichtgesellschafter hingegen ist nur bei einer ausdrücklichen Regelung im Gesellschaftsvertrag zulässig. Findet sich keine diesbezügliche Bestimmung im Gesellschaftsvertrag, muß daher die Gesellschafter​versammlung, um eine Übertragung an Dritte zu ermöglichen, vorher einen Beschluß über eine entsprechende Änderung des Gesellschaftsvertrages fassen.

Verträge über die Übertragung von Geschäftsanteilen bedürfen der Schriftform, wobei die Unterschriften notariell zu beglaubigen sind. Die Übertragungsurkunde hat die ausdrückliche Erklärung des Erwerbers zu enthalten, daß er dem Gesellschafts​vertrag in seiner gültigen Fassung beitritt. 

1.3.
Rechtsfolgen der Übertragung

Die Rechtswirkungen der Übertragung treten gegenüber der Gesellschaft mit dem Tag der Zustellung des Übertragungsvertrages ein. 

Im Falle der Abtretung eines Geschäftsanteils an einen Dritten haftet der Abtretende ‑ im Gegensatz zum Fall der Anteilsübertragung an Mitgesellschafter - für die Ein​bringung der Einlage weiter.

Eine Haftung des Veräußerers für einen bestimmten wirtschaftlichen Erfolg der GmbH oder eine bestimmte Ertragskraft des Geschäftsanteiles gibt es grundsätzlich nicht. Mangels ausdrücklicher Vereinbarung haftet der Übertragende nur für Rechtsmängel, wie zB Belastungen des Geschäftsanteiles durch Rechte Dritter oder das Nichtbestehen der GmbH oder des Geschäftsanteiles. Ein weiterer Rechts​mangel wäre es, wenn der Übertragende den Erwerber eines Geschäftsanteiles beispielsweise nicht davon in Kenntnis setzt, daß sich die betreffende Gesellschaft in Liquidation befindet. 

Besteht - entweder kraft Gesetzes oder kraft Vereinbarung - eine Haftung des Veräußerers, so ist der Erwerber des Geschäftsanteiles zur unverzüglichen Mängelrüge verpflichtet. Dabei steht ihm das Recht zu, die Beseitigung des Mangels zu verlangen, soweit dies möglich ist. Ansonsten hat er das Recht, vom Vertrag zurückzutreten oder eine Minderung des Kaufpreises zu verlangen.

Gesetzliche Bestimmungen über die Höhe des Kaufpreises gibt es nicht. Der Abtretungsvertrag hat jedoch eine Angabe zu enthalten, ob es sich um eine entgeltliche bzw. unentgeltliche Abtretung handelt. 

Ein allfälliger Veräußerungsgewinn unterliegt jedoch der Einkommensteuer, wenn zwischen dem Erwerb und der Veräußerung des Geschäftsanteiles nicht mehr als 5 Jahre vergangen sind. 

2.
Der Erwerb von aktien

2.1.
Arten von Aktien

Hinsichtlich der Übertragbarkeit von Aktien sind Inhaber- und Namensaktien zu unterscheiden. 

Die Satzung der Aktiengesellschaft kann festlegen, daß die Beschäftigten der Gesellschaft, bzw. Beschäftigte im Ruhestand Aktien der Gesellschaft zu vergünstigten Bedingungen erwerben können. Die Arbeitnehmer müssen nämlich nicht den ganzen Emissionskurs dieser Aktien oder den Gesamtpreis einbezahlen, für welchen sie durch die Gesellschaft für die Arbeitnehmer gekauft wurden, sofern die Differenz aus Eigenmitteln der Gesellschaft abgedeckt wird. Die Gesamtheit der Teile des Emissionskurses oder der Kaufpreise aller Aktien, die nicht der Einbezahlung durch die Arbeitnehmer unterliegen, dürfen im Interesse des Gläubigerschutzes nicht 5% des Grundkapitals der Gesellschaft übersteigen. 

Arbeitnehmeraktien dürfen nur zwischen Arbeitnehmern und Rentnern der Gesellschaft übertragen werden. Grundsätzlich gewähren diese Aktien die gleichen Rechte wie andere Namensaktien, ihr Vorteil besteht jedoch darin, daß ihr Nennbetrag nicht voll eingezahlt werden muß. Im Interesse des Gläubigerschutzes bestimmt das Gesetz jedoch, daß die Summe der nicht eingezahlten Nennbeträge 5 % des Grundkapitals nicht übersteigen darf. 

Die Satzungen von Aktiengesellschaften können auch die Ausgabe von Vorzugsaktien vorsehen, sofern die Summe der Nennbeträge der Vorzugsaktien nicht höher als die Hälfte des Grundkapitals ist. Den Inhabern von Vorzugsaktien stehen bevorzugte Dividenden zu. Neben stimmrechtslosen Vorzugsaktien sind auch Vorzugsaktien möglich, deren Stimmrecht nicht ausgeschlossen ist. Bei diesen ist möglicherweise - als Gegenleistung für bevorzugte Dividenden - das Bezugsrecht für neue Aktien aus späteren Kapitalerhöhungen eingeschränkt oder ausgeschlossen. Kommt es nicht zur Auszahlung der Vorzugsdividende, so kommt es bei stimm​rechtslosen Vorzugsaktien zu einem Wiederaufleben des Stimmrechtes, bis zu dem Zeitpunkt, an dem die Vorzugsdividende wieder zur Auszahlung gelangt. Sollen hingegen die Rechte, die mit der Vorzugsaktie verbunden sind, modifiziert werden, so steht dem Inhaber dieser Aktien jedenfalls ein Stimmrecht zu. 

2.2.
Die Übertragung von Aktien

Durch die Übertragung von Aktien werden sämtliche mit ihr verbundenen Rechte übertragen, sofern das Gesetz nichts anderes festlegt. 

Eigenständig kann das Recht auf Ausbezahlung der Dividende, das Vorzugsrecht auf Aktienzeichnung sowie das Recht auf Ausbezahlung des Anteiles am Liquidationsrestbetrag, das ansonsten mit der Aktie verbunden ist, übertragen werden. Ein eigenständig übertragbares, an die Aktie gebundenes Recht wird mittels eines Zessionsvertrages übertragen. 

2.2.1. Inhaberaktien

Sofern durch die Satzung der Gesellschaft nicht anders festgelegt, sind Inhaberaktien frei übertragbar. 

Die mit einer verbrieften Inhaberaktie verbundenen Rechte übt derjenige aus, der sie vorlegt. Die mit einer verbuchten Inhaberaktie verbundenen Rechte übt diejenige Person aus, die in der nach einem gesonderten Gesetz in der Evidenz der verbuchten Wertpapiere geführt wird. 

2.2.2. Namensaktien 

Sofern die Gesellschaft Namensaktien emittiert hat, hat sie ein Aktionärsverzeichnis zu führen, in welchem die Bezeichnung der Art und der Form der Aktie, deren Nennwert, der Firmenname oder der Wohnort der natürlichen Person, die Aktionär ist, gegebenenfalls die Numerierung der Aktie sowie Änderungen dieser Angaben eingetragen werden. 

Die Satzung kann die Übertragbarkeit der Namensaktien einschränken, jedoch nicht ausschließen. 

Eine verbriefte Namensaktie ist durch Indossament und Übergabe übertragbar. Im Indossament wird der Firmenname oder die Bezeichnung und der Sitz der juristischen Person oder der Name und der Wohnort der natürlichen Person, an welche die Aktie übertragen werden soll, sowie das Datum der Aktienübertragung angeführt. Ansonsten kommen für das Indossament die Bestimmungen des Wechselrechtes analog zur Anwendung. 

Gegenüber der Gesellschaft erlangt die Übertragung von Namensaktien erst mit Eintragung in das Aktionärsverzeichnis Gültigkeit (die Eintragung hat den Namen und den Wohnort bzw. den Firmennamen und den Sitz des Erwerbers sowie das Datum, an welchem die Übertragung Gültigkeit erlangt, zu enthalten). 

Bei Namensaktien kann die Übertragbarkeit der Aktien durch in der Satzung bestimmte Zustimmungserfordernisse der Hauptversammlung zusätzlich beschränkt werden. 

Auch kann die Hauptversammlung ein Vorkaufsrecht für Aktionäre beschließen. 

Die AG selbst darf keine eigenen Aktien erwerben, außer wenn sie Rechtsnachfolger eines Aktionärs ist, wenn sie Belegschaftsaktien zurückkauft, wenn sie Aktien geschenkt erhält oder erbt, oder wenn das Grundkapital erhöht oder herabgesetzt wird. So erworbene Aktien hat die Gesellschaft binnen 18 Monaten und in gesonderten  Fällen spätestens binnen 3 Jahren ab ihrem Erwerb zu veräußern. 

Inhaberaktien werden durch Übergabe übertragen. Der öffentliche Aktienmarkt wird von der Wertpapierbörse oder anderen berechtigten Wertpapierhändlern durchgeführt. Zur Teilnahme an der Börse bedarf es grundsätzlich einer Konzession. Sämtliche Transaktionen dürfen nur über Kursmakler abgewickelt werden. Diese haben außer ihrer Vermittlungstätigkeit Tagebücher zu führen, in die sie einzelne Geschäfte und die Bedingungen, unter denen sie abgeschlossen wurden, einschließlich der Kurse, zu denen die einzelnen Geschäfte getätigt wurden, eintragen. Mit dem An- oder Verkauf von Aktien sind Vermittler mit schriftlichem Kommissionsvertrag zu beauftragen. 

Der Kaufvertrag muß also schriftlich gefaßt werden, die Bestimmung der Aktien und den Kaufpreis beinhalten. Wenn die Bestellung keine Angaben über den Preis enthält, wird angenommen, daß sie zum Marktpreis zu realisieren ist.

2.3.
Rechtsfolgen der Übertragung

Der Aktionär haftet für die volle Leistung seiner Einlage ausschließlich der Gesellschaft gegenüber, nicht aber gegenüber den Gläubigern der Aktien​gesellschaft.

Hinsichtlich der Haftung des Veräußerers von Aktien und Fragen der Gewährleistung gilt das für die GmbH Gesagte.

C)
Unternehmenskauf

1. Gesetzliche Bedingungen

Ausländer können in der Tschechischen Republik unter den gleichen Voraus​setzungen und Bedingungen geschäftliche Aktivitäten betreiben oder Unter​nehmen erwerben, wie dies für tschechische Staatsbürger möglich ist.

Es ist sohin für Ausländer möglich, entweder durch einen Beteiligungserwerb in ein bestehendes Unternehmen einzutreten oder durch den Kauf eines bestehenden Unternehmens Alleineigentümer oder Miteigentümer zu werden. Besondere gesetz​liche Bestimmungen, die ausländische Beteiligungen an be​stimmten Institutionen beschränken, existieren nur teilweise (zB Banken). 

1.1.
Übergang von Rechten und Pflichten

Im Vertrag über den Verkauf eines Unternehmens verpflichtet sich der Verkäufer, auf den Käufer das Eigentumsrecht an den Sachen, anderen Rechten und anderen Vermögenswerten, die zum Betreiben des Unternehmens dienen, zu übertragen. Gleichzeitig verpflichtet sich der Käufer, die mit dem Unternehmen zusammen​hängenden Verbindlichkeiten des Verkäufers zu übernehmen und den Kaufpreis zu bezahlen. Sämtliche Rechte und Pflichten, auf die sich der Verkauf bezieht,  gehen auf den Käufer über, ohne daß die Gläubiger und Schuldner grundsätzlich zustimmen müssen. 

1.2.
Übergang der Arbeitsrechtsverhältnisse 

Beim Übergang des Unternehmens oder Unternehmensteiles im Rahmen eines Unternehmenskaufes ist grundsätzlich zu beachten, daß die sich aus den arbeitsrechtlichen Verhältnissen ergebenden Beziehungen zu den Arbeitnehmern des Unternehmens grundsätzlich vom Verkäufer auf den Käufer übergehen.

Rechte und Pflichten aus Arbeitsverhältnissen von Arbeitnehmern, die schon vor dem Übergang des Unternehmens aus dem Arbeitsverhältnis ausgeschieden sind, hat der Käufer hingegen nicht zu übernehmen.

1.3.
Firmenname

Falls sich aus dem Vertrag nichts anderes ergibt, geht auf den Käufer auch die Berechtigung über, den mit dem verkauften Unternehmen verbundenen Firmennamen weiterhin zu verwenden. 

1.4.
Eigentumsübergang

Das Eigentumsrecht an den in den Verkauf einbezogenen Sachen geht mit der Wirksamkeit des Vertrages vom Verkäufer auf den Käufer über. Zu beachten ist, daß die Übertragung des Eigentumsrechtes an Liegenschaften erst durch die Eintragung in das Liegenschaftskataster (Grundbuch) erfolgt. 

1.5.
Gewährleistungs- und Haftungsfragen

Ist das Unternehmen bzw. sind die im Rahmen des Unternehmens übergebenen Sachen mangelhaft oder fehlen diese, so sieht das tschechische HGB für den Käufer die Möglichkeit einer entsprechenden Preisminderung bzw. wenn das Unternehmen nicht für den im Vertrag festgesetzten Betrieb tauglich ist, die Möglichkeit, vom Vertrag zurückzu​treten, vor. 

Das tschechische HGB unterscheidet weiters zwischen Sach- und Rechtsmängeln Geht beispielsweise das einenBestandteil des Unternehmens bildende Eigentumsrecht einer Liegenschaft nicht auf den Käufer über und beseitigt der Verkäufer diesen Mangel nicht in einer ihm vom Käufer bestimmten angemessenen Zeit, kann der Käufer vom Vertrag zurücktreten. 

2.
due diligence

In aller Regel wird ein Investor beim Kauf eines Unternehmens oder Unternehmensteiles oder beim Erwerb einer Beteiligung den Kaufgegenstand und die rechtlichen organisatorischen, finanziellen oder sonst wichtigen Grundlagen umfassend prüfen ("Due Diligence").

Je weniger sich ein Investor vor dem Abschluß eines Vertrages über das zu erwerbende Unternehmen oder Beteiligung informieren konnte, desto mehr muß er sich auf vertragliche Zusicherungen des Verkäufers verlassen. Gerade darin liegt die besondere Bedeutung einer "Due Diligence" in der Tschechischen Republik, da die Bereitschaft, bestimmte Zusicherungen abzugeben, seitens der Verkäufer gering ist. In den regelmäßig vor dem Erwerb abgeschlossenen Absichtserklärungen ("letter of intent") wird häufig vereinbart, daß dem Erwerber umfassend Möglichkeit zur Überprüfung des Unternehmens gewährt wird. 




D)
Immobilienerwerb in Tschechien

1.
Liegenschaftserwerb

1.1.
Liegenschaftserwerb durch Ausländer

Nach geltendem Recht ist der käufliche Erwerb von Liegenschaften grundsätzlich nur durch Deviseninländer der Tschechischen Republik möglich. Deviseninländer iSd Devisengesetzes sind natürliche Personen, die im Inland wohnhaft gemeldet sind sowie juristische Personen mit Sitz in der Tschechischen Republik. Andere Personen sind Devisenausländer. Devisenausländer (also im Regelfall alle ausländischen natürlichen oder juristischen Personen) können in der Tschechischen Republik Grund und Boden nur in folgenden Fällen erwerben:

· im Erbwege;

· bei Immobilien, die in Gütergemeinschaft von Ehegatten erworben worden sind, wobei einer der Ehegatten Ausländer ist;

· bei Immobilien, die der Ausländer von dem anderen Ehegatten, Eltern oder Großeltern erwirbt;

· wenn es sich um ein Bauwerk handelt, das der Ausländer auf seinem Grund​stück errichtet;

· im Falle des Tausches von Immobilien, die im Besitz von Ausländern sind gegen eine andere inländische Immobilie, deren üblicher Preis nicht den üblichen Preis der ursprünglichen Immobilie übersteigt; 

· im Fall des Verkaufsrechts aufgrund des Titels Miteigentum.

Auf direktem Wege können Ausländer jedoch in der Tschechischen Republik  keine Liegenschaften käuflich erwerben, mit Ausnahme der im weiteren angeführten. Es ist jedoch möglich, den Liegenschaftskauf mittelbar durch eine juristische Person mit dem Sitz in der CZ abzuwickeln, deren Anteile entweder zur Gänze oder teilweise im Eigentum des (wirtschaftlich betrachtet) eigentlichen Käufers (Devisenausländer) stehen.

Mit Wirksamkeit ab dem 01.01.2002 kann ein Devisenausländer als juristische Person, sofern diese in der Tschechischen Republik ein Unternehmen betreibt oder eine Niederlassung hat und berechtigt ist, in Tschechien zu unternehmen, das Eigentumsrecht zu Liegenschaften in Tschechien uneingeschränkt erwerben. Dies gilt lediglich nicht für Grundstücke, die zum landwirtschaftlichen, bzw. forstwirtschaftlichen Bodenfonds gehören.

1.2.
Eigentumserwerb

Der Erwerbsvorgang vollzieht sich auch in Tschechien in zwei Akten. Nach Errichtung eines Kaufvertrages (Titel) wird das Eigentumsrecht durch Eintragung im zuständigen Liegenschaftskatastar (Modus)konstitutiv übertragen.

1.3.
Kaufpreis, Zahlung

Der Kaufpreis und die Art und Weise seiner Festlegung ist ein wesentliches Erfordernis jedes Kaufvertrages. Die Parteien vereinbaren die Art der Kaufpreisentrichtung individuell, häufig ist die Einbeziehung eines Notars (treuhändische Aufbewahrung bis zum Zeitpunkt der Durchführung des Vertrages im Liegenschaftskataster) bzw. die Nutzung der Banken (Dokumentenakkreditiv).

1.4.
Haftungsabsicherung beim Liegenschaftserwerb

Neben der Prüfung des rechtlichen Eigentümers der Liegenschaft ist auch von Bedeutung, die Existenz allfälliger Pfandrechte, dingliche Lasten bzw. anderer Mängel bezüglich des Kaufgegenstandes zu prüfen. Mindesterfordernis ist die Aufnahme einer entsprechender Bürgschaftsklausel des Verkäufers in den Liegenschaftskaufvertrag. Aufgrund dieser Erklärung haftet der Verkäufer gegenüber dem Käufer für allfällige Rechtsmängel der verkauften Liegenschaft. 

1.5.
Praktische Anmerkung

Eine Eigenart des tschechischen Immobilienrechts im Vergleich zum ausländischen Rechtsraum besteht auch darin, daß die Eigentümer von Gebäuden in vielen Fällen von den Eigentümern der darunterliegenden Grundstücke verschieden sind. Ein sorgfältiger Blick in das Grundbuch vor Abschluß des Kauf​vertrages empfiehlt sich daher auch aus diesen Gründen besonders.

2.
Grundbuch (Liegenschaftskataster)

Am 01.01.1993 wurden mit Inkraftreten des Gesetzes über die Registrierung von Eigentums- und anderen Rechten Liegenschafts​kataster errichtet, welche von den ebenfalls neu eingerichteten Katasterämtern geführt werden.

Die Liegenschaftskataster sind Verzeichnisse mit öffentlichem Glauben, in die jedermann auch ohne Nachweis eines rechtlichen Interesses Einsicht gewährt wird und Auszüge aus dem Kataster auf Antrag angefertigt werden.

In das Liegenschaftskataster einzutragen sind Eigentums-, Pfand-, Vorkaufs​rechte und dingliche Lasten. Rechte, die von Gesetzes wegen entstanden oder erloschen, mit Beschluß eines staatlichen Organs, durch Zuspruch des Lizitators in einer öffentlichen Versteigerung, durch Ersitzung, durch Zuwachs und Bearbeitung, werden durch Vermerk auf der Grundlage der durch die staatlichen Organe erstellten Urkunden sowie anderer Urkunden eingetragen, die nach gesonderten Vorschriften die Rechtsverhältnisse bestätigen oder beglaubigen.

Vermerke sind Handlungen des Katasteramtes, die keinen Einfluß auf das Entstehen, die Änderung oder das Erlöschen eines Rechtes haben. Anmerkungen sind Handlungen des Katasteramtes, die zur Kennzeichnung von Gegebenheiten oder eines sich auf die Liegenschaft oder die Person beziehenden Verhältnisses bestimmt sind, und die keinen Einfluß auf das Entstehen, die Änderung oder das Erlöschen eines Rechtes haben. Die Anmerkung wird durch das Katasteramt auf der Grundlage der zugestellten Entscheidung bzw. eines Bescheides seitens des Gerichtes, des Steuerverwalters, des Unternehmensverwalters, einer zur Durchführung der öffentlichen Versteigerung berechtigten Person eingetragen, bzw. zu einem belegten Antrag desjenigen, zu dessen Gunsten die Anmerkung eingetragen werden soll. 

Das Katasteramt kennzeichnet im Kataster spätestens an dem Arbeitstag, der der Zustellung der Urkunde nachfolgt, auf deren Grundlage die Eintragung in das Kataster durchgeführt wird, daß die Rechtsverhältnisse durch die Änderung betroffen sind. Derjenige, der von einer Eintragung im Liegenschaftskataster nach dem 1. Jänner 1993 ausgeht, ist in gutem Glauben, daß der im Kataster eingetragene Stand dem tatsächlichen Stand entspricht, es sei denn, er hätte wissen müssen, daß der Stand der Eintragung im Kataster nicht der Tatsache entspricht. 

Das Katasteramt prüft jeweils die Berechtigung des Eigentümers, über den Gegenstand des Rechtsgeschäftes zu verfügen, mit Hinsicht auf das Prinzip des Schutzes des öffentlichen Glaubens nach den im Liegenschaftskataster eingetragenen Angaben, sowie bei Eigentümern, die das Recht zur Liegenschaft bereits vor dem 01.01.1993 erworben haben, auch durch Prüfung der Korrektheit dieser früher durchgeführten Eintragungen gemäß dem durch diesen Eigentümer nachgewiesenen ursprünglichen Erwerbstitel (zB Kauf- bzw. Schenkungsvertrag). 


3.
Wohnungseigentum

3.1.
Allgemeines

Mit 01.05.1994 ist das Gesetz über das Wohnungseigentum (Gesetz Nr. 72/1994 Slg.) in Kraft getreten. Danach ist der Verkauf von einzelnen Wohnungen aus dem staatlichen und  genossenschaftlichen in das Privateigentum möglich.

3.2.
Begründung von Wohnungseigentum

Der erste Schritt dazu, daß der Gebäudeeigentümer Wohnungen oder Gewerberäume in seinem Gebäude übertragen kann, ist die Definition von sog. Wohnungseinheiten und Gewerberäumen und deren Eintragung mit Einverleibung in das Liegenschaftskataster. Die Einverleibung erfolgt aufgrund der Erklärung des Gebäudeeigentümers. 

Weitere wesentliche Erfordernisse dieser Erklärung sind insbesondere die Bezeichnung des Gebäudes, die Nummer der Wohnungseinheit, einschließlich ihrer Benennung bzw. der Beschreibung dessen, wo sie sich im Gebäude befindet, die Beschreibung der Einheiten, deren Zubehör, die Bodenfläche und die Beschreibung ihrer Ausstattung, die Bezeichnung des Grundstückes, welches Gegenstand der Eigentumsübertragung ist, die Regeln für das Beitragen der Miteigentümer des Hauses für die mit der Verwaltung, Instandhaltung und Instandsetzung der Gemeinschaftsräume des Hauses, gegebenenfalls des Hauses als Ganzes verbundenen Ausgaben, und die Regeln für die Verwaltung der Gemeinschaftsräume des Hauses, bzw. des Hauses als Ganzes, einschließlich der Bezeichnung der mit der Hausverwaltung beauftragten Person, die Rechte und Pflichten bezüglich des Gebäudes, dessen Gemeinschaftsräume und die Rechte zum Grundstück, die vom Gebäudeeigentümer auf die Eigentümer der Wohnungseinheiten übergehen. 

Darüberhinaus hat der Gebäudeeigentümer in einer Erklärung die gemeinschaftlichen Räumlichkeiten des Gebäudes zu bestimmen und die Eigentumsanteile der Wohnungseigentümer an den Gemeinschaftsräumen des Gebäudes festzulegen, wobei das Gesetz dem Eigentümer die Festlegung ermöglicht, daß einige Gebäudeteile nur einigen Wohnungseigentümern gemeinsam zur Verfügung stehen. Gemeinschaftliche Räumlichkeiten des Gebäudes sind diejenigen Teile des Hauses, die der gemeinschaftlichen Nutzung vorbehalten sind. Die Miteigentumsanteile werden im Verhältnis der Bodenfläche der Wohnungseinheit zur Bodenfläche aller Einheiten im gesamten Hause bestimmt. Das Gesetz ermöglicht es nicht, daß der Gebäudeeigentümer den Miteigentumsanteil an den Gemeinschaftsräumen des Hauses in anderer Weise bestimmt. 

Auch das Grundstück, auf welchem das Gebäude errichtet ist, sofern es sich im Eigentum des Gebäudeeigentümers befindet, ist Gegenstand der Miteigentumsrechte der Besitzer der Gebäudeeinheiten. Daher ist es wesentlich, daß die Erklärung die Bestimmung des Grundstückes und der diesbezüglichen Rechte enthält. Der Miteigentumsanteil des Wohnungseigentümers bezüglich des Grundstückes hat dem Miteigentumsanteil an den gemeinschaftlichen Räumlichkeiten des Gebäudes zu entsprechen. 

Diese Erklärung ist obligatorisch gemeinsam mit dem Antrag auf Einverleibung in das Liegenschaftskataster aufgrund des Vertrages zur Übertragung der ersten Einheit im Hause dem Katasteramt mindestens in drei Ausfertigungen vorzulegen (sofern das Gebäude im anteiligen Gemeineigentum ist, sind um zwei Ausfertigungen mehr vorzulegen, als die Anzahl der Gemeineigentümer beträgt). 

Die Erklärung zur Definition der Einheiten im Gebäude hat der Gebäudeeigentümer spätestens gleichzeitig mit dem Vertrag zur Übertragung der ersten Einheit im Haus abzugeben. 

Das Wohnungseigentum in Verbindung mit dem Miteigentumsanteil an den gemeinschaftlichen Teilen des Hauses entsteht mit Einverleibung der Erklärung des Gebäudeeigentümers in das Liegenschaftskataster oder durch Errichtung der Einheit auf der Grundlage eines Bauvertrages. Der Hauseigentümer hat diese Wohnung vorzugsweise dem derzeitigen Mieter anzubieten. Diese Anbotsverpflichtung besteht nur, falls der Mieter eine natürliche Person ist. Der Mieter kann binnen einer gesetzlichen Frist von 6 Monaten dieses Anbot annehmen; bei Nichtannahme ist der Verkauf an eine beliebige Person möglich und das Mietverhältnis geht auf den Erwerber der Wohnung über. Der Vertrag über die Übertragung des Wohnungseigentums ist ein spezieller Kaufvertrag. 

3.3. Gemeinschaft der Wohnungseigentümer

Die Wohnungseigentümer bilden eine sog. Wohnungseigentümergemeinschaft, die eine juristische Person ist, befähigt ist, Rechte auszuüben, und sich in allen, mit der Verwaltung, dem Betreiben und der Instandhaltung der gemeinschaftlichen Räume des Hauses verbundenen Angelegenheiten verpflichten kann. 

Die Gemeinschaft entsteht in einem Haus mit mindestens 5 Einheiten, von denen mindestens drei im Eigentum dreier verschiedener Eigentümer sind, und zwar am Tage der Zustellung der Urkunde mit dem Vermerk der Einverleibung in das Liegenschaftskataster oder einer anderen Urkunde, die durch das zuständige staatliche Organ die Eigentumsverhältnisse bezüglich der Einheit bestätigt, an den letzten dieser Eigentümer.  

Die Mitgliedschaft in der Gemeinschaft entsteht und erlischt gleichzeitig mit der Übertragung oder dem Übergang des Wohnungseigentums. Die Miteigentümer der Einheit sind gemeinsame Mitglieder der Gemeinschaft. 

Die Gemeinschaft der Wohnungseigentümer wird als Person im Handelsregister eingetragen. 

Die Gemeinschaft hat mindestens einmal jährlich eine Versammlung abzuhalten. 

Die Versammlung ist beschlußfähig, sofern die Wohnungseigentümer anwesend sind, die über die Stimmenmehrheit verfügen. Zur Beschlußfassung ist die einfache Mehrheit der anwesenden Stimmen erforderlich. 

Bei der Stimmabgabe ist die Größe des Miteigentumsanteils der Wohnungseigentümer an den gemeinschaftlichen Räumen des Hauses entscheidend. 

3.4. Rechte und Pflichten der Wohnungseigentümer

Der Wohnungseigentümer beteiligt sich an der Verwaltung des Hauses im Umfange, der seinem Miteigentumsanteil an den Gemeinschaftsräumen des Hauses entspricht, sofern durch die Wohnungseigentümer nicht anders vereinbart. 

Die Kosten für die Instandhaltung des Hauses bzw. die Instandhaltung der Gemeinschaftsräume und Flächen tragen alle Wohnungseigentümer anteilig im Verhältnis zu ihren Miteigentumsanteilen. Eine abweichende vertragliche Regelung der Kostenerstattung ist zulässig. 

Die Wohnungseigentümer sind verpflichtet, für die mit der Haus- und Grundstücksverwaltung verbundenen Kosten einen Beitrag zu leisten. Sofern nicht anders vereinbart, tragen sie die Kosten anteilig im Verhältnis ihrer Miteigentumsanteile. 

Ein Wohnungseigentümer ist verpflichtet, auf eigene Kosten Mängel und Beschädigungen zu beseitigen, die er an anderen Einheiten oder in den Gemeinschaftsräumen des Hauses selbst verursacht hat, oder die durch die mit ihm in der Wohnung lebenden Personen verursacht wurden. 

Bezüglich der Vermietung und Untervermietung gelten die entsprechenden Bestimmungen des Bürgerlichen Gesetzbuches. 

Die Wohnungseigentümer haften für die Verbindlichkeiten der Gemeinschaft im Verhältnis, das der Größe der Miteigentumsanteile an den Gemeinschaftsräumen des Hauses entspricht. 

4.
SteuerN

In der Tschechischen Republik werden insbesondere folgende Steuern erhoben: 

· Mehrwertsteuer 

· Verbrauchsteuer

· Einkommensteuer

· Immobiliensteuer

· Straßensteuer

· Erbschaft- und Schenkungsteuer

· Grunderwerbsteuer 

E)
AUSGEWÄHLTE RECHTSGEBIETE

1.
Mietrecht

Im Mietrecht wird grundsätzlich zwischen Vermietung von Geschäftsräumlichkeiten, Verpachtung von Liegenschaften und Vermietung von Wohnungen unterschieden. 

1.1.
Vermietung von Geschäftsräumlichkeiten 


(Mietgesetz 1990, Gesetz Nr. 116/1990, über die Vermietung und Untervermietung von Geschäftsräumlichkeiten, in der gültigen Fassung)

Neben der Schriftform hat der Mietvertrag folgendes zu enthalten:

· den Gegenstand und den Zweck der Vermietung

· die Höhe und Fälligkeit des Mietzinses,

· die Art und Weise der Mietzinszahlung

· Angaben über die Vertragsdauer, sofern kein unbefristeter Abschluß. 

Das auf unbestimmte Zeit vereinbarte Mietverhältnis endet mit Ablauf der Frist, für welche es vereinbart wurde. Vor Ablauf dieser Frist können die Vertragsparteien einen befristet abgeschlossenen Vertrag schriftlich nur aus den gesetzlich festgelegten Gründen kündigen. Ist das Mietverhältnis unbefristet abgeschlossen, sind der Vermieter und auch der Mieter berechtigt, den Vertrag schriftlich aus jedwedem Grunde auch ohne Nennung des Grundes zu kündigen, sofern sie selbst nichts anderes vereinbaren. Die Kündigungsfrist beträgt 3 Monate, falls nicht anders vereinbart. 

1.2.
Vermietung (§§ 663 ff. des Bürgerlichen Gesetzbuches Nr. 40/1964 Slg., im gültigen Wortlaut)

Es handelt sich um eine allgemeine Regelung des Mietverhältnisses, zu welcher die gesonderten Regelungen der Wohnungsvermietung, der Vermietung von Wohnräumen, der Untervermietung von Wohnungen, der unternehmerischen Vermietung von mobilen Sachen und der Vermietung von Geschäftsräumen im Verhältnis der Spezialität stehen. 

Die Parteien des Mietverhältnisses sind natürliche und auch juristische Personen. Gegenstand der Vermietung ist je nach Charakter der Miete eine mobile und auch immobile Sache, es kann sich auch um Zubehör bzw. um den Bestandteil einer Sache handeln. Durch den Mietvertrag überläßt der Vermieter gegen Entgelt dem Mieter eine Sache zur vorübergehenden (in der vereinbarten Frist) Nutzung, bzw. daß dieser hieraus einen Nutzen zieht. 

Das tschechische Recht unterscheidet nicht zwischen Miete und Pacht. 

Wesenszug der Vermietung einer Sache ist deren Zeitweiligkeit. 

Notwendiges Erfordernis eines Mietvertrages ist auch der Mietzins, auch wenn die Vereinbarung über die Höhe des Mietzinses nicht unabdingbar Bestandteil des Vertrages sein muß. 

1.3. Vermietung von Wohnungen 

Das Mietverhältnis bezüglich der Wohnung entsteht mit dem Mietvertrag, durch welchen der Vermieter dem Mieter zu einem Mietzins die Wohnung zur Nutzung überläßt, und zwar auf bestimmte Zeit oder ohne Bestimmung der Nutzungsdauer. Es gibt Mietschutz; der Vermieter ist berechtigt, das Mietverhältnis aus gesetzlich festgelegten Gründen zu kündigen. 

Ein Mietvertrag über die Vermietung einer Genossenschaftswohnung kann zu den in der Satzung der Wohnungsgenossenschaft geregelten Bedingungen abgeschlossen werden. 

Unter einer Wohnung versteht man das Ensemble von Räumen und Räumlichkeiten mit gemeinsamer Zusperrung, das durch seine bautechnische und auch funktionale Gestaltung und Ausstattung die Anforderungen an eine ständige Bewohnung erfüllt. Sofern die Kollaudationsentscheidung, d.h. die Entscheidung des Bauamtes hinsichtlich der Nutzung, lautet, daß ein bestimmter Raum oder ein Komplex von Räumen Geschäftsräume darstellen, kann zu einem derart definierten Gegenstand ohne Änderung des Nutzungszweckes (Rekollaudation) kein gültiger Wohnungsmietvertrag abgeschlossen werden. 

Der Mietvertrag hat die Bezeichnung der Wohnung, ihres Zubehörs, den Umfang ihrer Nutzung und die Art der Kalkulation des Mietzinses sowie die Erstattung der Kosten für die im Zusammenhang mit der Wohnungsnutzung erbrachten Leistungen oder deren Höhe zu enthalten. Der Mietvertrag muß in schriftlicher Form abgeschlossen werden. 

Sofern die Dauer des Mietverhältnisses nicht vereinbart ist, ist davon auszugehen, daß der Mietvertrag auf unbestimmte Zeit abgeschlossen wurde. 

Neben dem Erlöschen des Mietverhältnisses zur Wohnung durch Übereinkunft oder durch Kündigung (sowohl seitens des Vermieters, als auch des Mieters) kann das Mietverhältnis bezüglich der Wohnung unter anderem auch durch Ableben des Mieters (sofern es nicht zur Überbindung des Mietverhältnisses kommt) oder durch Verschmelzung erlöschen, wenn der Mieter Eigentümer des Hauses wird, in welchem sich die Wohnung befindet; durch das Ableben des Vermieters erlischt das Mietverhältnis jedoch nicht ohne weiteres. 

2.
Gewerberecht

Als unabdingbare Voraussetzung für die Entfaltung unternehmerischer Aktivitäten wurde im Herbst des Jahres 1991 das Gesetz 
Nr. 455/1991 Slg. über gewerbliche Unternehmungen, mit Wirksamkeit ab 01.01.1992 verabschiedet. Es regelt die grundlegenden Verhältnisse der Unternehmenspersonen und des Staates im Rahmen der meisten unternehmerischen Aktivitäten. Das Gesetz geht hiebei von von der Charta der Grundrechte und Freiheiten aus, welche unter anderem das Recht auf eine Unternehmenstätigkeit garantiert. Ausgenommen sind lediglich Unternehmens-aktivitäten, die eine gesonderte fachliche Befähigung verlangen, wie z.B. die Tätigkeit von Anwälten, Steuerberatern, Ärzten, Banken usw.. Es legt die Bedingungen für gewerbliche Unternehmungen für natürliche und juristische Personen, sowie auch ausländische Personen fest. 

Allgemeine Bedingungen des Betreibens eines Gewerbes, die eine natürliche Person - Unternehmensperson, bzw. der gewerberechtliche Vertreter einer juristischen Person zu erfüllen hat:

1. Mindestalter 18 Jahre

2. Rechtsgeschäftsfähigkeit

3. Unbescholtenheit

4. ein Beleg, daß die natürliche Person in der ČR keine Steuerrückstände hat.

Das Gesetz über gewerbliche Unternehmungen unterscheidet zwei grundlegende Gewerbearten, die sich auf die unterschiedlichen Fälle von Unternehmenstätigkeiten verschiedener sachlicher Orientierung beziehen, darüber hinaus mit unterschiedlichen Forderungen an deren professionelle Beherrschung. Es handelt sich um anmeldepflichtige Gewerbe und konzessionierte Gewerbe. Anmeldepflichtige Gewerbe gliedern sich darüber hinaus noch in freie Gewerbe, handwerkliche und gebundene Gewerbe.

Zum Entstehen der Gewerbeberechtigung bei einem anmeldepflichtigen Gewerbe kommt es am Tage seiner Anmeldung, bei einem konzessionierten Gewerbe am Tage der Rechtskraft der Entscheidung über die Erteilung der Konzession. Eine Ausnahme bilden ausländische Personen und neugegründete juristische Personen, denen die Gewerbeberechtigung erst mit ihrer nachfolgenden Eintragung in das Handelsregister entsteht. Dies beitritt mit Wirksamkeit seit dem 01.02.2001 jedoch nicht natürliche Personen mit dem Wohnsitz in einem der EU-Mitgliedstaaten oder in einem anderen Staat des europäischen Wirtschaftsraumes, die auf dem Gebiet der Tschechischen Republik unternehmerisch tätig sind. 

Eine Unternehmensperson kann, bzw. muß in gesetzlich festgelegten Fällen mittels ihres gewerberechtlichen Vertreters gewerblich unternehmerisch tätig sein. 

Den gewerberechtlichen Vertreter bestellt laut Gesetz obligatorisch: 

a) eine Unternehmensperson – juristische Person (ausgenommen die durch das Gesetz festgelegten Fälle);

b) eine Unternehmensperson – natürliche Person nur dann, sofern sie selbst die gesonderten Bedingungen des Betreibens des Gewerbes nicht erfüllt oder keine Aufenthaltsgenehmigung für das Gebiet der ČR hat;

c) eine ausländische natürliche Person (ausgenommen die Fälle, in denen der Leiter ihrer Niederlassung in der ČR sämtliche Bedingungen für das Betreiben des Gewerbes erfüllt).

Gewerberechtlicher Vertreter ist eine natürliche Person, die durch die Unternehmensperson bestellt wird und für das ordentliche Betreiben des Gewerbes sowie für die Einhaltung der gewerberechtlichen Vorschriften verantwortlich ist, und die in einem Arbeitsrechtsverhältnis zur Unternehmensperson steht, sofern es sich nicht um den Ehepartner der Unternehmensperson handelt. Der gewerberechtliche Vertreter hat sich am Betreiben des Gewerbes im erforderlichen Umfange zu beteiligen. 

Niemand darf die Funktion des gewerberechtlichen Vertreters für mehr als zwei Unternehmenspersonen ausüben. 

Der gewerberechtliche Vertreter muß die allgemeinen und auch gesonderten Bedingungen des Betreibens des Gewerbes erfüllen und muß seinen Wohnsitz auf dem Gebiet der ČR haben.

Ein gewerberechtlicher Vertreter, der nicht Staatsbürger der ČR ist, weist die Kenntnis der tschechischen oder slowakischen Sprache vor dem zuständigen Gewerbeamt nach.

3.
Arbeitsrecht 

Die derzeitige Rechtsregelung ermöglicht drei Arten von Arbeitsrechtsverhältnissen, und zwar auf dem Prinzip des Arbeitsvertrages, der Vereinbarung über die Verrichtung einer Arbeit und der Vereinbarung über eine Arbeitstätigkeit.
3.1. Arbeitsvertrag
Wesentliche Attribute, die zum Abschluß eines Arbeitsvertrages notwendig sind, sind die Nennung der Art der Arbeit, des Ortes der Arbeitsverrichtung und des Tages des Arbeitsantritts.

Im Falle, daß der Arbeitsvertrag mit einem Ausländer abgeschlossen wird, ist diesem weiters die Arbeitsbewilligung zu besorgen, die das örtlich zuständige Arbeitsamt gemäß dem Ort erteilt, an welchem dieser Arbeitnehmer seine Arbeit ausüben soll. 

Zu einer teilweisen Vereinfachung kam es durch die Novelle des Gesetzes über die Beschäftigung, welches am 01.10.1999 Wirksamkeit erlangte. Gemäß dieser Novelle erteilt das Arbeitsamt einem Ausländer die Arbeitsbewilligung ungeachtet der Situation auf dem Arbeitsmarkt, sofern dies ein internationaler Vertrag festlegt. Ein solcher Vertrag kann z.B. auch die europäische Vereinbarung sein, die die Assoziierung zwischen der Tschechischen Republik einerseits und der Europäischen Gemeinschaft und deren Mitgliedstaaten andererseits begründet. Gemäß dieser Vereinbarung und im Einklang zur Novelle des Gesetzes über die Beschäftigung erteilt das Arbeitsamt die Arbeitsbewilligung sog. Beschäftigten in Schlüsselpositionen, zu denen Direktoren und leitende Mitarbeiter von Firmen gehören. In diesem Falle kann die Arbeitsbewilligung für einen ausländischen Staatsbürger in vereinfachter Weise erlangt werden. 

Seit 01.01.2001 ist es möglich, im Arbeitsvertrag schriftlich eine sog. Konkurrenzklausel zu vereinbaren, bei deren Verletzung eine zwar festgelegte angemessene Vertragsstrafe bezahlt werden muß.

Mit Wirksamkeit seit 01.01.2001 stellt das Arbeitsgesetz weitere grundlegende Prinzipien des Verhältnisses zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber fest, von denen die wesentlichsten folgende sind:

a) Gleiche Behandlung aller Beschäftigten bezüglich ihrer Arbeitsbedingungen, einschließlich der Entlohnung für die Arbeit, der fachlichen Qualifikation und der Gelegenheit für das berufliche Fortkommen;

b) Verbot jedweder Diskriminierung der Beschäftigten, wobei auch eine solche Handlungsweise des Arbeitgebers untersagt ist, die zwar nicht direkt, jedoch in ihren Konsequenzen diskriminierend ist;

c) niemand darf Rechte und Pflichten aus arbeitsrechtlichen Verhältnissen zum Nachteil des anderen, am arbeitsrechtlichen Verhältnis Beteiligten oder zur Erniedrigung seiner Menschenwürde mißbrauchen, wobei unter der Erniedrigung der menschlichen Würde auch ein unerwünschtes Verhalten sexuellen Charakters am Arbeitsplatz zur verstehen ist; sofern die Würde des Arbeitnehmers oder sein Ansehen am Arbeitsplatz in erheblichem Maße herabgesetzt wurde, hat er das Recht auf Ersatz der immateriellen Einbuße in finanzieller Form, wobei die Höhe dieses Ersatzes durch das Gericht unter Berücksichtigung der Ernsthaftigkeit der entstandenen Einbuße sowie der Umstände, unter denen es zur Verletzung der Rechte und Pflichten kam, bestimmt wird; 

d) die Arbeitnehmer haben ein Informations- und Verhandlungsrecht; der Arbeitgeber ist verpflichtet, insbesondere folgende Informationen zu erteilen: 

· wirtschaftliche und finanzielle Situation des Arbeitgebers, 

· rechtliche Stellung des Arbeitgebers, 

· voraussichtliche Entwicklung der Beschäftigtenzahl beim Arbeitgeber, 

· beabsichtigte strukturelle Änderungen; 

e) der Arbeitgeber ist verpflichtet, mit den Arbeitnehmern insbesondere zu verhandeln: 

· Maßnahmen im Zusammenhang mit Massenentlassungen der Beschäftigten, 

· Fragen im Bereich des Arbeitsschutzes. 

Ein Arbeitsrechtsverhältnis erlischt in der Regel: 

durch Vereinbarung über die Auflösung des Arbeitsverhältnisses (Konsensus beider Parteien ist notwendig). 

durch Kündigung (konkrete Gründe der Kündigung regelt das Arbeitsgesetzbuch). Die Kündigung ist in der tschechischen rechtlichen Regelung eingeschränkt und es muß stets ein konkreter Kündigungsgrund gegeben sein. Das Arbeitsgesetzbuch differenziert die durch den Arbeitgeber ausgesprochene Kündigung und die Kündigung seitens des Arbeitnehmers. Die Kündigungsgründe sind taxativ in § 46 ff des Arbeitsgesetzbuches geregelt.

durch sofortige Auflösung (aufgrund ernsthafter Umstände, die im Arbeitsgesetzbuch spezifiziert sind). Der Arbeitgeber kann das Arbeitsverhältnis mit sofortiger Wirkung lediglich dann auflösen, sofern der Arbeitnehmer rechtskräftig wegen einer vorsätzlich begangenen Straftat verurteilt wurde, oder sofern der Arbeitnehmer die Arbeitsdisziplin in besonders gröblicher Weise verletzt hat. Der Arbeitnehmer kann das Arbeitsverhältnis mit sofortiger Wirkung auflösen, sofern er laut ärztlichem Gutachten seine Arbeit nicht mehr ohne ernsthafte Gefährdung seiner Gesundheit ausüben kann und der Arbeitnehmer ihm nicht binnen 15 Tagen einen anderen für ihn geeigneteren Arbeitsplatz zugewiesen hat, sowie im Falle, daß ihm der Arbeitgeber keinen Lohn oder keinen Lohnersatz binnen 15 Tagen ab Verstreichen seiner Fälligkeit ausbezahlt. 

durch Aufhebung des Arbeitsverhältnisses in der Probezeit. 

3.2. Vereinbarung über die Verrichtung einer Arbeit

Es handelt sich um die Tätigkeit des Arbeitnehmers für den Arbeitgeber, die 100 Stunden im Kalenderjahr nicht überschreitet und in der Verrichtung von vertraglich spezifizierter Tätigkeiten besteht. 

3.3. Vereinbarung über eine Arbeitstätigkeit

Diese wird lediglich für zeitlich anspruchslose Arbeiten abgeschlossen, bei denen der Abschluß eines Arbeitsvertrages nicht geeignet ist. 

4.
Leasing

Gegenwärtig unterscheiden wir zwei grundlegende Leasingarten - Finanzleasing und Operativleasing.

Im Rahmen des Finanzleasings wird auf den Mieter die Haftung für den Leasinggegenstand, einschließlich der Gefahr des diesbezüglichen Risikos übertragen. Die Dauer des Finanzleasings richtet sich zumeist nach den steuerlichen Vorschriften und nähert sich dem Abschreibungszeitraum der entsprechenden Kommodität. Nach Erfüllung aller Leasingbedingungen hat der Mieter in der Regel das Recht, das gemietete Vermögen in sein Eigentum zu erwerben. 

Operativleasing ist demgegenüber ein Weg zur kurzfristigen oder mittelfristigen Nutzung eines bestimmten Vermögens dahingehend, daß die Operativleasingverträge für einen erheblich kürzeren Zeitraum als den Abschreibungszeitraum abgeschlossen werden. Die Gefahr des Schadens an der Sache u.ä. trägt grundsätzlich die Leasinggesellschaft. Bei einer Störung am Leasinggegenstand, die der vereinbarten Nutzung hinderlich ist, wird ein Ersatzgegenstand ähnlicher Parameter zur Verfügung gestellt. Nach Ablauf des Operativleasings wird der Leasinggegenstand der Leasinggesellschaft zurückgegeben. In diesem Sinne nähert sich Operativleasing dem Mietverhältnis. Operativleasing wird vor allem im Falle von Sachen angewendet, die einer rasanten technologischen Entwicklung oder Modetrends unterliegen, und ermöglicht einen regelmäßigen Austausch der benötigten Sache. 

Außer diesen beiden grundlegenden Leasingarten werden beide Formen weiters beispielsweise zum Konsortionalleasing entwickelt, wo in die Finanzierung mehrere Investoren einbezogen werden und die Leasinggesellschaft an der Anschaffung der Sache nur zum Teil beteiligt ist. Der Restpreis wird aus spekulativen Gründen durch dritte Subjekte - Banken, Versicherungen, Pensionsfonds usw. getragen. Diese verfügen gegenüber dem Vermieter nicht über das Recht, die Rückzahlung der investierten Mittel zu verlangen, sondern beteiligen sich vorzugsweise am Erlös aus den Leasingraten. Dieser Typ wird hauptsächlich bei einem langfristigen Leasing aufwendiger Kommoditäten genutzt und ist unter den Bedingungen in der Tschechischen Republik nicht sehr verbreitet. 

Leasing hat nicht nur nationalen Charakter, sondern kann auch in Form des sog. Cross-Border-Leasing durch Subjekte mit dem Sitz auf dem Gebiet verschiedener Staaten haben. Der Vorteil ist der niedrigere Leasingpreis unter Ausnutzung der steuerlichen, buchhalterischen und zolltechnischen Spezifika der Vorschriften mehrerer Staaten und wirkt in der Regel auch exportunterstützend. 

Was die wichtigste rechtliche Gegebenheit bezüglich des Leasings, somit den Vertrag selbst betrifft, so ist das Gebot im Handelsgesetzbuch zu beachten, daß im Falle eines innominaten Kontraktes die Vertragsparteien ausreichend den Gegenstand aller ihrer Verbindlichkeiten bestimmen. Somit sind im Rahmen einer maximalen rechtlichen Sicherheit der vertragsschließenden Seiten alle wesentlichen Elemente des Vertragsverhältnisses zu vereinbaren, so daß in keiner Hinsicht die Bestimmtheit der Willensäußerung der Vertragsparteien fehlt, da andernfalls, bzw. im Falle, daß die Vertragsparteien bezüglich des Inhaltes der Willenserklärung Streit führen, der Vertrag als Rechtshandlung nicht ungültig, sondern überhaupt nicht entstanden wäre.

Zu diesen Attributen gehört insbesondere die exakte Bestimmung der Vertragsparteien, des Leasinggegenstandes und der grundlegenden Nutzungsbedingungen. Der Vertrag sollte ebenso die Zahlungsbedingungen festlegen, somit den Anschaffungspreis, die Höhe der Raten, Fälligkeitstermine usw., und weiters sollten im Vertrag exakt die Bedingungen der Übergabe des Leasinggegenstandes zur Nutzung an den Mieter, die Fragen der Versicherung, des letztentlichen Eigentumsübergangs usw. definiert sein. 

investitionsanreize in der tschechischen republik

Investitionsanreize in der Tschechischen Republik stellen eine erhebliche Erleichterung für ausländische Investoren dar, die durch die Regierung der Tschechischen Republik in Form von einkommensteuerlichen Begünstigungen gewährt wird. Zu den Investitionsanreizen gehört auch die materielle Unterstützung der Regierung hinsichtlich der Schaffung neuer Arbeitsplätze, die materielle Unterstützung für die Requalifizierung der Beschäftigten für eine bestimmte Tätigkeit, die für den ausländischen Investor geeignet ist, sowie die Unterstützung für die Gemeinden bei der technischen Erschließung des Gebietes, in welchem eine Produktion angesiedelt werden soll, sowie auch die Übertragung von Grundstücken im Eigentum der Tschechischen Republik für Bauvorhaben, die von den Investitionsanreizen betroffen sind. 

5.1. Berechtigte Subjekte

Das Gesetz über Investitionsanreize unterstützt ausländische Investoren, die sich für die Umsetzung folgender Absichten in der Tschechischen Republik entschieden haben: 

a) die Errichtung eines neuen Produktionsbetriebes oder die Erweiterung bzw. Modernisierung eines bestehenden Produktionsbetriebes zum Zwecke der Einführung einer neuen Produktion, die Erweiterung bzw. Modernisierung einer bestehenden Produktion, wobei die Anschaffung, Erweiterung bzw. Modernisierung auch über Kauf bzw. Mietung erfolgen kann, 

b) Investitionen von Mitteln in die verarbeitende Industrie im Bereich Flugzeugbau, Weltraumforschung, Verkehrsmittel und Verkehrsanlagen, Computertechnik, Informatik, Elektronik, Radiokommunikation, Telekommunikation, Pharmazeutik oder in weiteren Bereichen der verarbeitenden Industrie unter Erfüllung strengerer gesetzlicher Bedingungen, wobei unter verarbeitender Industrie nicht die Förderung von Rohstoffen, die Herstellung und der Vertrieb von Elektroenergie, Gas und Wasser, das Bauwesen, Instandsetzung von Kraftfahrzeugen, der Handel und sonstige Leistungen zu verstehen sind,

c) die Anschaffung maschineller Anlagen im Wert von mindestens 40% des Gesamtwertes des anzuschaffenden materiellen und immateriellen Anlagevermögens, 

d) Investitionen zur Anschaffung materiellen und immateriellen Anlagevermögens im Wert von mindestens 350.000.000,00 Kc, wobei mindestens ein Betrag in Höhe von Kc 145.000.000,00 Kc durch Eigenkapital aufzubringen ist (bei einer natürlichen Person durch Eigenmittel), 

e) die Bezahlung der Beträge zur Anschaffung materiellen und immateriellen Anlagevermögens gemäß lit. d) spätestens binnen 3 Jahre ab Erteilung der Zusage bezüglich der Gewährung des Investittionsanreizes; in begründeten Fällen kann das Ministerium für Industrie und Handel über Antrag diese Frist längstens um 2 Jahre verlängern. 

Bedingung für die Gewährung des Investitionsanreizes ist die Umweltfreundlichkeit der Produktion. 

5.2. Antrag auf Erlangung eines Investitionsanreizes

Der Antragsteller, der die oben angeführten Bedingungen erfüllt, kann sein Investitionsvorhaben in der Tschechischen Republik der sog. "bestimmten Organisation" vorlegen. Bestimmte Organisation ist Czech Invest mit dem Sitz Štěpánská 15, 120 00 Prag 2. 
Czech Invest hat darüber  darüber hinaus Vertretungen unter folgenden Anschriften:

Suite 938
The Merchandise Mart
200 World Trade Center.

51 East Campbell Avenue
Suite 107-F
Campbell, CA 95008, U.S.A.

Hansaring 61
50670 Köln
Germany

Centre Tscheque

18 Rue Bonaparte

F-75006 Paris

France

London W1GQD

United Kingdom

6th Flo. Yokohama Porters

2-2-1 Shinko, Naka-ku

Yokohama, 231-0001

Japan

Rue Belliard 15-17

1040 Bruxelles

Belgium

Room 2207-9

Tower II, Lippo Centre

98 Queensway, Admiralty

Hong Kong 






Nähere Informationen bezüglich der Investitionsmöglichkeiten finden Sie auch auf den  www-Seiten von Czech Invest (www.czechinvest.org),  wobei diese nicht nur in tschechischer, sondern auch in deutscher, englischer und japanischer Sprache erstellt sind.

In seinem Investitionsprojekt hat der Antragsteller anzuführen: 

a) seine genaue Identifikation (Firma oder Bezeichnung, Sitz, Identifikationsnummer, Statutarorgan u.ä.), 

b) die geplante Investitionshöhe für die Anschaffung materiellen und immateriellen Anlagevermögens in den nächsten 3 Jahren, 

c) veranschlagter Anfangs- und Endstand der Beschäftigten, einschließlich der Anforderungen an ihre fachliche Qualifikation, sowie die veranschlagte Höhe der Kosten ihrer Umschulung, 

d) Bezeichnung des Katastergebietes, in welchem sich der Gesellschaftssitz befinden soll, und der Standort des Bauvorhabens sowie der Maschinenanlage, und die erforderliche Fläche in Quadratmetern, gegliedert in Grundstücke für die Errichtung der Produktionsanlage, der Lagerflächen, der Bürogebäude usw.,

e) maschinelle Anlagen für das Investitionsvorhaben, gegliedert nach Zahlencodes des Zolltarifs, weiters gegliedert nach neuen maschinellen Anlagen, gebrauchten maschinellen Anlagen der Tschechischen Republik oder außerhalb der Tschechischen Republik, einschließlich ihres Herstellungsdatums, 

f) nähere Informationen zur vorausgesetzten Errichtung neuer Gebäude bzw. über die veranschlagte Nutzung der Möglichkeit der Anmietung der bestehenden Gebäude bzw. deren Kauf, 

g) der Zeitablaufplan der Investitionsaktivitäten und der veranschlagte Termin für die Produktionsaufnahme, 

h) die geforderten Investitionsanreize, einschließlich der vorausgesetzten Höhe der Zollfreistellung, 

i) weitere, in der Beilage zum Gesetz über die Investitionsanreize angeführte Angaben.

Zu seinem Projekt hat der Antragsteller sofern juristische Person weiters ihn selbst betreffende Unterlagen zur Gesellschaft vorzulegen, d.h. insbesondere die Gründungsurkunde, die Satzung, die von einem Wirtschaftsprüfer beglaubigten Jahresabschlüsse.

Die bestimmte Organisation ("Czech Invest") erstellt zum eingebrachten Projekt ein Gutachten und legt dieses dem Ministerium für Industrie und Handel, Na Františku 32, 110 15 Prag 1 vor, welches im Falle der positiven Beurteilung dem Antragsteller ein Angebot auf Gewährung von Investitionsanreizen zusendet. 

Auf der Grundlage dieses Angebotes reicht der Interessent beim Ministerium für Industrie und Handel einen Antrag auf die Zusage von Investitionsanreizen ein. 

Der Antrag auf Zusage der Investitionsanreize muß enthalten: 

a) den Handelsregisterauszug, und sofern Interessent für den Investitionsanreiz eine im Handelsregister nicht eingetragene natürliche Person ist, den Nachweis der Berechtigung für die Unternehmenstätigkeit, 

b) die Bestätigung des Interessenten bezüglich der Wahrhaftigkeit der im Projekt angeführten Angaben, 

c) die Zustimmung des Interessenten zu den im Angebot des Ministeriums angeführten Investitionsanreizen, 

d) die Erklärung des Interessenten, spätestens binnen 24 Monaten ab Zustellung des Bescheides über die erteilte Zusage der Investitionsanreize die Finanzierung des Investitionsvorhabens durch Aufwendung von Mitteln zur Anschaffung materiellen bzw. immateriellen Vermögens in Angriff zu nehmen und die Produktion spätestens binnen 3 Jahren ab Zustellung des Zusagebescheides aufzunehmen. 

Anschließend erteilt des Ministerium für Industrie und Handel nach vorheriger Zustimmung des Finanzministeriums die Entscheidung über die Zusage der Investitionsanreize. 

Einer juristischen oder natürlichen Person kann ein Investitionsanreiz gewährt werden, sofern diese nachweist, daß sie in der Lage ist, die allgemeinen Bedingungen, die insbesondere durch das Gesetz über die Investitionsanreize Nr. 72/2000 Slg. (siehe oben), im gültigen Wortlaut, festgelegt sind, sowie die durch Sondervorschriften festgelegten Bedingungen zu erfüllen. Dazu gehören z.B. das Einkommensteuergesetz, das Beschäftigungsgesetz.

5.3. Investitionsanreize für die Gemeinden

Auf der Grundlage der Entscheidung über die Zusage der Investitionsanreize entsprechend den vorherigen Angaben kann eine Gemeinde, in der das Investitionsvorhaben realisiert werden soll, um eine Dotation zum Zwecke der technischen Erschließung des Gebietes ansuchen. Ihrem Antrag hat die Gemeinde beizufügen: 

a) den Auszug aus dem Liegenschaftskataster, der das Eigentumsrecht der Gemeinde bezüglich des Grundstückes, auf welchem die technische Erschließung des Gebietes vorgenommen werden soll, bestätigt,

b) die Gebietsentscheidung zum Standort des Bauvorhabens, 

c) die Projektdokumentation, einschließlich der Kostenaufschlüsselung für die technische Erschließung des Gebietes, 

d) die Unterlagen, die die Fähigkeit der Gemeinde bestätigen, sich an der Finanzierung in Höhe von 40% der Kosten für die technische Erschließung des Gebietes zu beteiligen. 

Mittels der Investitionsanreize ist die Regierung bemüht, für die Tschechische Republik langfristig wirkende, strategische Investoren zu gewinnen, denen sie im Gegenzuge steuerliche Erleichterungen zugesteht. Die Regierung unterstützt ebenso in Form von Dotationen die Gemeinden, die sich entschlossen haben, eine Infrastruktur für neue ausländische Investoren zu schaffen. 

Ein ausländischer Investor, der die Zusage von Investitionsanreizen erhält, kann einkommensteuerliche Begünstigungen bis zur Höhe des Investitionsanreizes geltendmachen, und zwar für die Dauer von 10 unmittelbar aufeinander folgenden Besteuerungszeiträumen. 

VI.

Ausländer und die Aufenthaltsbewilligung

Die Stellung von Ausländern in der Tschechischen Republik ist im Visa-Prinzip begründet, wonach jeder in die Tschechische Republik einreisende Ausländer verpflichtet ist, sich bei der Botschaft der Tschechischen Republik ein gültiges Visum zu besorgen, sofern ein internationaler Vertrag nicht Abweichendes festlegt. 

Mit den meisten entwickelten Staaten hat die Tschechische Republik einen Vertrag über den visafreien Verkehr abgeschlossen, auf dessen Grundlage die Bürger der Vertragsstaaten in die Tschechische Republik ohne Visa, lediglich mit einem gültigen Reisepaß reisen können. Der visafreie Aufenthalt auf dem Gebiet der Tschechischen Republik ist in den meisten Verträgen auf max. 90 Tage beschränkt. 

1.1. Typen der Visa für Staatsbürger derjenigen Staaten, mit denen die Tschechische Republik keine Vereinbarung über den visafreien Verkehr abgeschlossen hat:

a) das Ausreisevisum ist für Ausländer bestimmt, die auf dem Gebiet ohne Visum weilen und dient zur Ausreise aus dem Gebiet;

b) das Transitvisum berechtigt den Ausländer zum Aufenthalt auf dem Gebiet der Tschechischen Republik für 5 Tage;

c) das Flughafenvisum ist für Ausländer bestimmt, die aus Gründen des Wartens auf die Flugverbindung gezwungen sind, im Transitraum des internationalen Flughafens zu verweilen; 

d) das Visum zum Zwecke des von Duldens des Aufenthaltes erteilt die Polizei auf Antrag des Ausländers, den an der Ausreise ein von seinem Willen unabhängiges Hindernis abhält;

e) das Visum zum Zwecke des zeitweiligen Schutzes wird einem Ausländer erteilt, der vor einem bewaffneten Konflikt, einem Bürgerkrieg, ständiger Gewalt, einer Naturkatastrophe, aufgrund systematischer und massenhafter Verletzung der Menschenrechte, aus ethnischen oder religiösen Gründen flüchtet;

f) das Visum für den Aufenthalt bis 90 Tagen. Dieses Visum haben sich alle Ausländer zu besorgen, die in die Tschechische Republik für kurze, insbesondere touristische Besuche aus einem Land einreisen, mit denen die Tschechische Republik keine Vereinbarung über den visafreien Reiseverkehr abgeschlossen hat. Das Visum dieses Typs hat der Ausländer bei der diplomatischen Vertretung der Tschechischen Republik im Ausland nach Vorlage des gültigen Reisepasses, des Beleges über die Krankenversicherung, der Fotos, einer durch die Polizei beglaubigten Einladung oder der Mittel für den Aufenthalt auf dem Gebiet der ČR, sowie des  Beleges über die Gewährleistung der Unterbringung für die Dauer des Aufenthaltes, eines Geldbetrages in Höhe der mit der Ausreise verbundenen Kosten sowie weiterer Belege zu beantragen, die die auf dem Antragsformular angeführten Angaben, die die Auslandsvertretung verlangen kann, bestätigen.

Der Ausländer hat bei der Grenzkontrolle auf Verlangen der Polizei einen Beleg über die Krankenversicherung vorzulegen, die die Kosten der ärztlichen Behandlung im Zusammenhang mit einem Unfall oder einer plötzlichen Erkrankung auf dem Gebiet der Tschechischen Republik, einschließlich der mit dem Transport des Erkrankten oder der sterblichen Überreste für die Dauer des Aufenthaltes des Ausländers auf dem Gebiet der ČR übernimmt. Sofern der Ausländer um die Erteilung eines Visums zum Aufenthalt bis zu 90 Tagen zum Zwecke einer Beschäftigung ansucht, ist er verpflichtet, eine Arbeitsbewilligung vorzulegen, die durch das örtlich zuständige Arbeitsamt der Tschechischen Republik erteilt wird. 

1.2. Das Visum zum Aufenthalt über 90 Tage

Dieses Visum wird für höchstens 365 Tage erteilt, und dies jeweils zu einem bestimmten Zweck.  Der häufigste Zweck ist die Beschäftigung oder eine Unternehmenstätigkeit in der Tschechischen Republik.

Da die meisten Verträge über den visafreien Reiseverkehr die Aufenthaltsdauer von höchstens 90 Tagen betreffen, haben sich dieses Visum alle Ausländer unabhängig davon zu besorgen, ob ihr Heimatland einen Vertrag mit der Tschechischen Republik über den visafreien Reiseverkehr abgeschlossen hat. 

Unternehmenspersonen, Geschäftsführern in Gesellschaften mbH, Vorstandsmitgliedern in Aktiengesellschaften und anderen Mitgliedern von Statutarorganen juristischer Personen wird das Visum zum Aufenthalt von mehr als 90 Tagen zum Zwecke einer Unternehmenstätigkeit erteilt. 

Um dieses Visum ist bei der Auslandsvertretung der Tschechischen Republik anzusuchen, wobei dem Antrag folgende Unterlagen beizufügen sind:

a) das Reisedokument, das mindestens eine Gültigkeit von 1,5 Jahren ab dem Tage der Antragstellung auf Erteilung der Aufenthaltsgenehmigung hat; 

b) sofern der Antragsteller die Erteilung einer Aufenthaltsgenehmigung zum Zwecke einer Unternehmenstätigkeit beantragt, hat er die Gründungsurkunde vorzulegen. Im Falle, daß der Antragsteller zum Statutarorgan einer bereits gegründeten Gesellschaft bestellt wird, ist der Gesellschafterbeschluß vorzulegen, und im Falle, daß er bereits im Handelsregister eingetragen ist der Handelsregisterauszug. 

Wird eine Aufenthaltsbewilligung zum Zwecke der Beschäftigung beantragt, ist die Beschäftigungsbewilligung für das Gebiet der Tschechischen Republik durch das örtlich zuständige Arbeitsamt vorzulegen.

c) die finanziellen Mittel für den Aufenthalt auf dem Gebiet

Sofern der Antragsteller die Aufenthaltsbewilligung für den Zeitraum von 365 Tagen zum Zwecke einer Unternehmenstätigkeit beantragt, haben diese Mittel mindestens 116.000,00 Kc pro Kalenderjahr zu betragen. Sofern also der Antragsteller eine Bankbestätigung mit einem geringeren Betrag vorlegt, wird ihm die Aufenthaltsbewilligung für einen kürzeren Zeitraum ausgestellt.

Das Gesetz über den Aufenthalt von Ausländern läßt es zu, daß die Mittel zum Aufenthalt durch eine gültige internationale Kreditkarte nachgewiesen werden. 

d) einen Beleg mit der beglaubigten Unterschrift des Unterkunftsgebers und dessen Zustimmung zur Unterbringung des Ausländers in den Räumen, die der Unterkunftsgeber besitzt oder über die er verfügt. Dieser Zustimmung ist der aktuelle Katasterauszug beizufügen. 

e) der Strafregisterauszug, und dies nicht nur für die Tschechische Republik, sondern auch für den Staat, dessen Staatsbürger der Ausländer ist, oder in welchem der Ausländer länger als 6 Monate ununterbrochen weilte. Die Pflicht, den Strafregisterauszug vorzulegen, gilt als erfüllt, sofern der Ausländer diesen Antrag auf diesen Auszug bei der Auslandsvertretung stellt und mit der Zusendung dieses Auszuges an die Fremdenpolizei der ČR einverstanden ist.

f) drei gleiche Fotos

g) die Verwaltungsgebühr, deren Höhe nicht bei allen Botschaften einheitlich ist. Im Rahmen dieser Gebühr entrichtet der Antragsteller eine Gebühr an die Fremdenpolizei in Höhe von Kc 1.000,00, sowie eine Gebühr für die Vermittlung durch die zuständige Botschaft. 

Es ist erneut daran zu erinnern, daß der Ausländer verpflichtet ist, bei der Grenzkontrolle auf Verlangen der Polizei einen Beleg über eine Krankenversicherung vorzulegen, die die Kosten der ärztlichen Behandlung im Zusammenhang mit einem Unfall oder einer plötzlichen Erkrankung auf dem Gebiet der Tschechischen Republik, einschließlich der mit dem Transport des Erkrankten oder der sterblichen Überreste für die Dauer des Aufenthaltes des Ausländers auf dem Gebiet trägt. 

Im Falle, daß ein Ausländer das erste Visum für das Gebiet der Tschechischen Republik erhalten hat, um welches er bei der Botschaft der Tschechischen Republik im Ausland angesucht hat, ist dieser verpflichtet, sich binnen drei Tagen nach seiner Einreise in die Tschechischer Republik bei der Fremdenpolizei zu melden, in deren Zuständigkeitsbereich sich der genehmigte Aufenthaltsort befindet, und hier den Paß mit dem Original des Visums, sowie das Original des Grenzpassierscheines mit der Bestätigung vorzulegen, daß er die tschechische Staatsgrenze überschritten hat. 

Die Gültigkeitsdauer des Visums für den Aufenthalt von länger als 90 Tagen kann durch die Polizei wiederholt um 365 Tage unter der Bedingung verlängert werden, daß auch weiterhin der Zweck andauert, für welchen das Visum erteilt wurde. Zum Antrag auf Verlängerung der Gültigkeitsdauer des Visums für den Aufenthalt von länger als 90 Tagen hat der Antragsteller darüberhinaus eine Bestätigung des Finanzamtes darüber vorzulegen, daß keine steuerlichen Rückstände für den zurückliegenden Besteuerungszeitraum bestehen, sowie eine Bestätigung des Bezirkssozialamtes über die Bezahlung des Sozialversicherungsbeitrages und des Beitrages zur staatlichen Beschäftigungspolitik. 

VII.

Allgemeine Informationen

1.
Währung und Wechselkurs

Die Währung der Tschechischen Republik ist die tschechische Krone. Eine tschechische Krone = 100 Heller. Die internationale Bezeichnung lautet CZK.

Noten: 5.000, 2.000, 1.000, 500, 200, 100, 50, 20 Kronen
Münzen: 50, 20, 10, 5, 2, 1 Kronen, 50 Heller 

Am 01.01.1991 wurde die sog. "innere Konvertibilität" der Krone eingeführt, womit ein einheitlicher Devisenkurs entstand, der sowohl im Geschäftsverkehr als aus im Reiseverkehr Gültigkeit hat. Zum 01.10.1995 wurde das Devisengesetz durch die Novelle Nr. 219/1995 Slg. geändert, was zur vollen Konvertibilität der tschechischen Krone führte. 

2.
Einholung von Bonitätsauskünften

Da Importe und Exporte durch tschechische Firmen weitgehend ohne staatliche Garantien getätigt werden, ist die Einholung von Bonitätsauskünften emp​fehlens​wert. Bonitätsauskünfte werden in aller Regel von vor allem international tätigen Banken angeboten. Daneben gibt es auch internationale und tschechische Unternehmen, über die Auskünfte eingeholt werden können.

3.
Kontaktvermittlung, Messen und Ausstellungen

Kontakte zu Firmen können vor allem bei den wichtigsten Messen und Aus​stellungen in der Tschechischen Republik geknüpft werden, wobei eine Übersicht der wichtigsten Messen und Ausstellungen jeweils bei den Stadtkammern bzw. Informationszentren angefordert werden kann. Desweiteren gibt es eine Reihe von gut recherchierten und relativ aktuellen Nach​schlagewerken, oft auf CD-Rom, wie zB den "Inform Katalog" für den industriellen Sektor oder den "Kompass Katalog".

VIII.

Anschriften von wichtigen Institutionen

Magistrat der Stadt Budweis 

nám. Přemysla Otakara Nr. 1,2

370 92 Budweis

Abteilung Entwicklung und Fremdenverkehr 
386803201

Abteilung für Auslandsbeziehungen
386802924

Gemeindegewerbeamt
386802702

Kněžská 19

Bauamt 
386804002

www.c-budejovice.cz

Tschechische Nationalbank 

Geschäftsstelle Budweis, Lannova 1 
 
387744111

www.cnb.cz

Südböhmische Wirtschaftskammer Budweis 

Husova 9 
 
387318434

Agrarkammer

Rudolfovska 80
 
387411710

regionALE ENTWICKLUNGSAGENTUR SÜDBÖHMENS RERA AG

Husova 5

387014111
www.rera.cz

Zollamt Budweis 

K. Uhlíře 42, Suché Vrbné 
 
387410026

Finanzamt Budweis

F.A. Gerstnera 1/5 

387723111

Katasteramt Budweis 

Lidická 11 
 
386713911

Fremdenpolizei

Pražská 23 
 
387426017

Polizei CZ – Bezirksdirektion Budweis

Pražská 5 
 
974221111

       Unfälle 
 
974226588

        Verkehrsinspektorat 
 
974221111

Liegenschaftsfonds Budweis

Rudolfovská 80 

387693111

Kreisgericht Budweis, Handelsregister

Zátkovo nábřeží 2 
 
386719111

Arbeitsamt Budweis

Klavíkova 7 
 
387709111

IX.

Checkliste GESELLSCHAFTSGRÜNDUNG /

aufenthaltsbewilligung

1.  Checkliste für die gründung einer gesellschaft

(1)
Errichtung und Abschluß eines Gesellschaftsvertrages

Zwingende Bestandteile des Gesellschaftsvertrages (Gründungsurkunde) sind:

· Firma und Sitz der Gesellschaft;

· Name und Wohnort der Gesellschafter; im Falle einer juristischen Person Firma und Sitz der juristischen Person;

· Gegenstand des Unternehmens;

· Höhe des Stammkapitals und Höhe der Einlage jedes einzelnen Gesell​schafters, einschließlich der Art und der Frist der Einbezahlung; 

· Namen, Wohnort und Geburtsdatum der ersten Geschäftsführer und die Art der Vertretungsbefugnis;

· Namen und Wohnsitz der Mitglieder des ersten Aufsichtsrates, falls dieser errichtet wird.

· Bestimmung des Einlagetreuhänders (Verwalter)

· sonstige Angaben, die das HGT verlangt, z.B. Bestimmung der Zuständigkeit der Generalversammlung.

(2)
Einbezahlung der Stammeinlagen auf ein Konto bei einem in Tschechien aktiven tschechischen Bankinstitut und Bestätigung über die Einzahlung des Stammkapitals

(3) Beantragung des Gewerbescheines beim zuständigen Gewerbeamt, unter Vorlage des aktuellen Strafregisterauszuges der ČR, der geforderten Nachweise der fachlichen Befähigung, sowie einen Beleg der Nichtexistenz steuerlicher Rückstände in Tschechien.

(4)  Aufenthaltsbewilligung, Beschäftigungsbewilligung

Sind ausländische Personen als Vertreter von Handelsgesellschaften vor​gesehen, benötigen diese zur Eintragung im Handelsregister eine zum dauernden Aufenthalt in der Tschechischen Republik gültige Aufenthaltsbewilligung. 

(5) Antrag auf Eintragung der neuen Gesellschaft in das Handelsregister beim örtlich zuständigen Kreisgericht. Beilage des Antrages sind: 

· Gesellschaftsvertrag bzw. Gründungsurkunde in zweifachen Ausfertigung und Notariatsaktform

· Bankbestätigung über die Einbezahlung der Stammeinlage, bzw. Gutachten (Schätzung) der Sacheinlage

· Gewerbescheine bzw. Konzessionsurkunden (in beglaubigter Fotokopie)

· Eidesstättige Erklärung des Geschäftsführers und Strafregisterauszug 

· Bestätigung des zuständigen Finanzamtes, daß der Geschäftsführer in der ČR keine Steuerrückstände hat

· Musterzeichnung des Geschäftsführers in zweifacher Ausfertigung

· Fotokopie der Aufenthaltsbewilligung des Geschäftsführers für das Gebiet der ČR, sofern dieser Ausländer ist

· Handelsregisterauszug (Firmenbuchauszug) des (der) Gründer(s), falls dieser (diese) eine juristische Person ist (sind)

· Beleg des Rechtes der einzutragenden Gesellschaft auf Nutzung der Räumlichkeiten, in welchen sich ihr Sitz befindet. 

2.
Checkliste für Aufenthaltsbewilligung

Beilage des Antrages auf Erteilung der Aufenthaltsbewilligung für das Gebiet der Tschechischen Republik sind folgende Unterlagen: 

a) gültiges Reisedokument

b) Gründungsurkunde / Gesellschafterbeschluß / Handelsregisterauszug / Arbeitsbewilligung

c) finanzielle Mittel für den Aufenthalt

d) Zustimmung zur Unterbringung 

e) Strafregisterauszug der Tschechischen Republik

f) Strafregisterauszug des Heimatstaates

g) 3 gleiche Fotos

h) Verwaltungsgebühr

Herausgegeben durch den Magistrat der Stadt Budweis in Zusammenarbeit 

mit der Firma Hasch & Partner Anwaltsgesellschaft mbH
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